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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die aktuelle CD-Rom, Stand Januar 2010, ist Ende Februar erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: https://recht.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2000

Erstes Gesetz
zur Änderung des Bau- und 

Liegenschaftsbetriebsgesetzes
Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Artikel 1

Das Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz vom 12. De-
zember 2000 (GV. NRW. S. 754), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung personal-
vertretungsrechtlicher Regelungen des Bau- und Liegen-
schaftsbetriebes Nordrhein-Westfalen sowie des Landes-
betriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen vom 26. Feb-
ruar 2008 (GV. NRW. S. 190), wird wie folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

   „Zur Gewährleistung der städtebaulichen Quali-
täten bei herausragenden Baumaßnahmen des 
Landes mit stadtbildprägender Bedeutung hat der 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW vor einer 
Investitionsentscheidung und/oder Einleitung der 
formalen Planung von Maßnahmen das Einverneh-
men mit dem für Bauangelegenheiten zuständigen 
Ministerium herzustellen. Wird das Einvernehmen 
versagt, ist dies schriftlich und unter Würdigung 
aller Besonderheiten des Einzelfalls zu begrün-
den.“

 b)  Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

 c)  Der bisherige Satz 3 wird aufgehoben.

2.   In § 2 Absatz 6 werden die Wörter „sowie des für Bau-
angelegenheiten zuständigen Ministeriums“ gestri-
chen.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 werden die Wörter „im Einvernehmen 
mit dem für Bauangelegenheiten zuständigen 
Ministerium“ gestrichen.

 b)   In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „im Einver-
nehmen mit dem für Bauangelegenheiten zustän-
digen Minister“ gestrichen.

4.  § 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

  „Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
30. Juni 2013 und danach alle fünf Jahre über die 
Erfahrungen mit diesem Gesetz.“

5.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Satz 1 werden  nach dem Wort „ermächtigt“ 
die Wörter „mit Zustimmung des Landtags“ 
eingefügt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

  cc)  Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung, nicht 
jedoch vor dem 1. Januar 2010, in Kraft.

Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

- GV. NRW. 2010 S. 184

2128

Gesetz
zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgeset-

zes des Landes Nordrhein-Westfalen
Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-

des Nordrhein-Westfalen

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157) wird wie folgt geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 31 
eingefügt:

 „§ 31 a Unerlaubte Zuweisungen gegen Entgelt“.

2.  Nach § 31 wird folgender § 31 a eingefügt:

 „§ 31 a
 Unerlaubte Zuweisungen gegen Entgelt

  (1) Krankenhäusern und ihren Trägern ist es nicht 
gestattet, für die Zuweisung von Patientinnen und 
Patienten ein Entgelt oder andere Vorteile zu gewäh-
ren, zu versprechen, sich gewähren oder versprechen 
zu lassen.

  (2) Die obere Aufsichtsbehörde kann die Durchfüh-
rung einer Absatz 1 widersprechenden Vereinbarung 
untersagen. Rechtsmittel haben keine aufschiebende 
Wirkung.

  (3) In besonders schweren Fällen fi ndet § 16 Absatz 2 
entsprechende Anwendung.“

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f
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Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2010 S. 184

2129
77
790
791

Gesetz
zur Änderung des Landschaftsgesetzes 

und des Landesforstgesetzes,
des Landeswassergesetzes und des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung
in Nordrhein-Westfalen

Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Landschaftsgesetzes 

und des Landesforstgesetzes,
des Landeswassergesetzes und des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung
in Nordrhein-Westfalen

Artikel 1
Gesetz zur Änderung des Landschaftsgesetzes

Das Landschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2007 (GV. 
NRW. S. 226), wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst:

   „§ 4 Eingriffe in Natur und Landschaft (zu § 14 
BNatSchG)“.

 b)  Die Angabe zu § 4 a wird wie folgt gefasst:

  „§ 4 a  Kompensationsmaßnahmen (zu § 15 
BNatSchG)“.

 c)  Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst:

  „§ 5 Ersatzgeld (zu § 15 BNatSchG)“.

 d)  Die Angabe zu § 48 d wird wie folgt gefasst:

   „§ 48 d Verträglichkeit und Unzulässigkeit von 
Projekten, Ausnahmen (zu § 34 BNatSchG)“.

2.  § 4 erhält folgende Fassung:

 „§ 4
 Eingriffe in Natur und Landschaft
 (zu § 14 BNatSchG)

 (1) Als Eingriffe gelten insbesondere

  1. die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen,

  2.  Aufschüttungen ab 2 m Höhe oder Abgrabungen 
ab 2 m Tiefe auf einer Grundfl äche von mehr als 
400 m2,

  3.  die Errichtung oder wesentliche Änderung von 
Flugplätzen und Abfalldeponien,

  4.  die Errichtung oder wesentliche Änderung von 
Schienenwegen, von Straßen, von versiegelten 
land- oder forstwirtschaftlichen Wirtschaftswegen 
und von baulichen Anlagen im Sinne von § 2 
Absatz 1 der Landesbauordnung,

  5.  das Verlegen ober- und unterirdischer Leitungen 
im Außenbereich,

  6. der Ausbau von Gewässern,

  7.  die Zerstörung oder sonstige erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung der nach diesem 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes geschützten 
Flächen und Objekte,

  8.  die Beseitigung von Hecken, Alleen, Baumreihen 
und Streuobstwiesen, soweit sie prägende 
Bestandteile der Landschaft sind, sowie von Tüm-
peln und Weihern mit einer Fläche von mehr als 
100 m2,

  9. die Umwandlung von Wald,

 10.  die Neuanlage von Weihnachtsbaum- und 
Schmuckreisigkulturen außerhalb des Waldes. 
Dies gilt auch für die Neuanlage von Weihnachts-
baum- und Schmuckreisigkulturen, wenn sie 
baumschulmäßig genutzt oder als Baumschule 
bezeichnet werden und größer sind als 1 Hektar.

  (2) Neben den in § 14 Absatz 2 und 3 BNatSchG gere-
gelten Fällen gelten in der Regel nicht als Eingriffe

 1.   die Beseitigung von durch Sukzession oder Pfl ege 
entstandenen Biotopen oder Veränderungen des 
Landschaftsbilds auf Flächen, die in der Vergan-
genheit rechtmäßig baulich oder für verkehrliche 
Zwecke genutzt waren, bei Aufnahme einer neuen 
oder Wiederaufnahme der ehemaligen Nutzung 
(Natur auf Zeit),

 2.   die Verlegung von Leitungen im baulichen Außen-
bereich im Baukörper von Straßen und befestigten 
Wegen, soweit dabei angrenzende Bäume nicht 
erheblich beschädigt werden,

 3.   Unterhaltungsmaßnahmen auf Grund rechtlicher 
Verpfl ichtungen,

 4.   notwendige Unterhaltungsmaßnahmen zur Ver-
meidung der Sohlenvertiefung und zur Haltung 
eines gleichwertigen Wasserstandes für die Schiff-
fahrt auf dem Rhein,

 5.  Erdwälle für den Lärmschutz an Straßen- und 
Schienenwegen.“

3.  § 4 a erhält folgende Fassung:

 „§ 4 a
 Kompensationsmaßnahmen
 (zu § 15 BNatSchG)

  (1) Hat ein Eingriff gleichzeitig positive Wirkungen 
auf den Biotop- und Artenschutz, sind diese bei der 
Bewertung des Eingriffs und der Bemessung der 
Kompensationsmaßnahmen angemessen zu berück-
sichtigen, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen 
aus der Nutzung genommen werden. Durch Auswahl 
und Kombination geeigneter Kompensationsfl ächen 
und -maßnahmen ist die Inanspruchnahme von Flä-
chen auf das unabdingbar notwendige Maß zu 
beschränken. Die Flächeninanspruchnahme von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen soll im Rahmen der 
Gesamtkompensation auch bei Eingriffen auf ökolo-
gisch höherwertigen Flächen möglichst nicht größer 
als diejenige für den Eingriff sein.

  (2) Zur Kompensation kommen auch Bewirtschaf-
tungs- und Pfl egemaßnahmen, die der dauerhaften 
Aufwertung des Naturhaushalts oder des Land-
schaftsbildes dienen, in Betracht. Dazu gehören auch 
Maßnahmen auf wechselnden Flächen, wenn deren 
Dauerhaftigkeit durch Vertrag des Verursachers mit 
einem geeigneten Maßnahmenträger gewährleistet ist. 
Bei Kompensationsmaßnahmen auf wechselnden Flä-
chen gilt die Kompensationsverpfl ichtung als gewähr-
leistet, wenn der Verursacher den Abschluss eines Ver-
trages im Sinne des Satzes 2 nachweist.

  (3) Bei der Auswahl und Durchführung von Kompen-
sationsmaßnahmen sind solche vorrangig, die

 1.  keine zusätzlichen Flächen in Anspruch nehmen,

 2.   im Rahmen eines Ökokontos bereits durchgeführt 
und anerkannt sind,

 3.   auf eine ökologische Verbesserung bestehender 
land- und forstwirtschaftlicher Bodennutzungen 
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und vorhandener landschaftlicher Strukturen 
gerichtet sind,

 4.   auf die Renaturierung versiegelter Flächen gerich-
tet sind oder diese Flächen der natürlichen Ent-
wicklung überlassen,

 5.   bei einer Beeinträchtigung von Waldfunktionen in 
waldreichen Gebieten eine Waldvermehrung in 
waldarmen Gebieten oder ortsnah einen Umbau 
von Waldbeständen in einen naturnäheren Zustand 
vorsehen oder ortsnah andere Biotope im Rahmen 
des Biotopverbundes entwickeln, oder

 6.   zugleich auch der Durchführung von Maßnahmen 
in Maßnahmenprogrammen im Sinne des § 82 des 
Wasserhaushaltsgesetzes dienen.“

4.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 5
 Ersatzgeld
 (zu § 15 BNatSchG)“.

 b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Das Ersatzgeld ist an den Kreis oder die 
kreisfreie Stadt zu entrichten und soll spätestens 
nach fünf Jahren zweckgebunden für Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspfl ege ver-
wendet werden. Dabei hat die ökologische Verbes-
serung vorhandener landschaftlicher Strukturen 
Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Flächen. 
Es kann auch für die Aufstellung und Durchfüh-
rung von Maßnahmen eines Landschaftsplans ver-
wendet werden. Ist die Fläche für die Kompensa-
tion größer als die für den Eingriff, ist zu prüfen, 
ob der Verursacher im Rahmen der Gesamtkom-
pensation für den über die Eingriffsfl äche hinaus-
gehenden Teil Ersatzgeld leisten kann.“

5.  § 48 d wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 48 d
 Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Projekten, 

Ausnahmen
 (zu § 34 BNatSchG)“.

 b)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Sind im Zusammenhang mit der Durchfüh-
rung des Projekts Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspfl ege vorgesehen, die gewähr-
leisten, dass die in § 34 Absatz 1 Satz 1 BNatSchG 
bezeichneten erheblichen Auswirkungen auf ein 
Natura 2000-Gebiet ausbleiben, ist das Projekt 
zulässig.“

6.   In § 70 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 34 
Abs. 1 bis 4“ durch die Angabe „§§ 23 Absatz 2, 26 
Absatz 2, 28 Absatz 2 oder 29 Absatz 2 des Bundesna-
turschutzgesetzes“ ersetzt.

790
Artikel 2

Änderung des Landesforstgesetzes

Das Landesforstgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 54 des Gesetzes vom 11. Dezem-
ber 2007 (GV. NRW. S. 662), wird wie folgt geändert:

In § 43 Absatz 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3 Nr. 3“ durch 
die Angabe „§ 4 Absatz 2 Nummer 1“ ersetzt.

77
Artikel 3

Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetz

Das Landeswassergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geän-
dert durch Artikel II des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 
(GV. NRW. S. 764), wird wie folgt geändert:

1.  Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 48 wird wie folgt gefasst:

   „§ 48 Anlagen zur Wassergewinnung und zur Auf-
bereitung von Wasser für die öffentliche Trinkwas-
serversorgung“.

 b)  Die Angabe zu § 59 wird wie folgt gefasst:

   „§ 59 Einleiten von Abwasser in öffentliche Ab-
wasseranlagen“.

 c)  Die Angabe zu § 59 a wird wie folgt gefasst:

   „§ 59 a Einleiten von Abwasser in private Abwas-
seranlagen“.

2.  § 48 wird wie folgt gefasst:

 „§ 48
 Anlagen zur Wassergewinnung und zur Aufbereitung
  von Wasser für die öffentliche Trinkwasserversorgung
 (Zu § 50 WHG)

  (1) Anlagen zur Aufbereitung von Wasser für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung sind nach dem 
Stand der Technik zu errichten und zu betreiben, 
wenn die Beschaffenheit des zur Trinkwasserversor-
gung gewonnenen Wassers (Rohwasser) dies im Ein-
zelfall und bezogen auf bestimmte Inhaltsstoffe und 
Eigenschaften nach § 5 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 der 
Trinkwasserverordnung erfordert. Hierbei sind die in 
die maßgeblichen Wasserkörper direkt, indirekt oder 
diffus eingetragenen Stoffe zu berücksichtigen, wenn 
diese zu schädlichen Gewässerveränderungen im 
Sinne des § 3 Nummer 10 des Wasserhaushaltsgeset-
zes führen können.

  (2) Der Betrieb und die Unterhaltung der Anlagen 
sind durch Personal mit der erforderlichen Qualifi ka-
tion sicherzustellen.

  (3) Entsprechen vorhandene Wassergewinnungsanla-
gen nicht den Anforderungen nach § 50 Absatz 4 des 
Wasserhaushaltsgesetzes und Aufbereitungsanlagen 
nicht den Anforderungen nach Absatz 1, hat sie der 
Betreiber unverzüglich diesen Anforderungen anzu-
passen.“

3.  § 59 wird wie folgt gefasst:

 „§ 59

 Einleiten von Abwasser in öffentliche 
 Abwasseranlagen
 (Zu §§ 55, 58 WHG)

  (1) Die zuständige Behörde kann zur Prüfung der 
Genehmigungsfähigkeit nach § 58 des Wasserhaus-
haltsgesetzes die Vorlage eines Abwasserkatasters und 
einen Nachweis der Einhaltung des maßgeblichen 
Standes der Technik durch einen unabhängigen Sach-
verständigen verlangen, wenn begründete Zweifel 
hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen beste-
hen.

  (2) Die oberste Wasserbehörde wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung im Benehmen mit dem zuständigen 
Landtagsausschuss

 1.   der Genehmigung für bestimmte Herkunftsberei-
che eine Anzeigepfl icht vorzusehen

 2.   eine Genehmigungspfl icht für die Einleitung von 
Stoffen aus Herkunftsbereichen festlegen, deren 
Behandlung nach dem Stand der Technik in einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage nicht 
möglich ist oder die zu schädlichen Gewässerver-
änderungen führen können.

  (3) Die zuständige Behörde legt der obersten Wasser-
behörde auf Anforderung ein Verzeichnis der geneh-
migungs- und anzeigepfl ichtigen Indirekteinleitungen 
vor. Das Verzeichnis hat Angaben über die Art, Her-
kunft und die Mengen des indirekt eingeleiteten 
Abwassers zu enthalten.

  (4) Im Falle des § 55 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes ist das Beseitigen fl üssiger Stoffe zusammen 
mit Abwasser der zuständigen Behörde anzuzeigen. 
Diese kann zur Vermeidung schädlicher Gewässerver-
änderungen und im Hinblick auf den ordnungsgemä-
ßen Betrieb der Abwasseranlagen Regelungen treffen. 
Sie kann Nachweise zur Prüfung nach Satz 2 durch 
einen unabhängigen Sachverständigen verlangen.“
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4.  § 59 a wird wie folgt gefasst:

 „§ 59 a
 Einleiten von Abwasser in private Abwasseranlagen
 (Zu § 59 WHG)

  (1) Dem Einleiten von Abwasser in öffentliche Ab-
wasseranlagen stehen Abwassereinleitungen Dritter 
in private Kanalisationsnetze für die Abwasserbesei-
tigung von befestigten Flächen, die größer als drei 
Hektar sind und der Beseitigung von gewerblichem 
Abwasser dienen, gleich. Einleitungen in private Ab-
wasseranlagen für die Abwasserbeseitigung von be-
festigten Flächen, die drei Hektar und weniger betra-
gen, sind der zuständigen Behörde anzuzeigen. Im 
Falle der Anzeige kann die zuständige Behörde Rege-
lungen treffen, um schädliche Gewässerveränderun-
gen zu verhüten.

  (2) Der Betreiber eines Kanalisationsnetzes nach 
Absatz 1 Satz 1 hat der zuständigen Behörde den 
Wechsel des Nutzungsberechtigten eines an das Kana-
lisationsnetz angeschlossenen Grundstücks oder einer 
angeschlossenen Betriebseinrichtung anzuzeigen, 
wenn sich die Art, die Menge oder die stoffliche 
Zusammensetzung des Abwassers wesentlich ändern.

  (3) Im Falle des § 55 Absatz 3 des Wasserhaushaltsge-
setzes gilt § 59 Absatz 4 entsprechend.“

5.   In § 61 a Absatz 6 werden nach Satz 2 folgende Sätze 
3 bis 9 angefügt:

  „Die Feststellung der Sachkunde erfolgt durch die 
nordrhein-westfälischen Handwerkskammern, die 
Industrie- und Handelskammern und die Ingenieur-
kammer-Bau nach Maßgabe dieser Verwaltungsvor-
schrift. Über den Antrag auf Sachkundefeststellung 
entscheidet die nach Satz 3 zuständige Stelle inner-
halb einer Frist von drei Monaten. § 42 a Absatz 2 
Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt 
entsprechend. In anderen Bundesländern erfolgte 
Sachkundefeststellungen gelten auch in Nordrhein-
Westfalen. Entsprechendes gilt für gleichwertige 
Sachkundefeststellungen, die in einem anderen Mit-
gliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum bereits erteilt 
worden sind. Zum Nachweis der Gleichwertigkeit 
kann die Vorlage der entsprechenden Urkunden ver-
langt werden, wobei sie inländischen Nachweisen 
gleich stehen, soweit sie mit diesen gleichwertig sind 
oder aus ihnen hervorgeht, dass die betreffenden 
Anforderungen erfüllt sind. Das Feststellungsverfah-
ren kann über eine einheitliche Stelle nach den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewi-
ckelt werden.“

6.  § 90 a wird wie folgt gefasst:

 „§ 90 a
 Gewässerrandstreifen
 (Zu § 38 WHG)

  (1) Der Gewässerrandstreifen beträgt im Außenbe-
reich nach § 35 des Baugesetzbuches fünf Meter. Er 
umfasst den an das Gewässer landseits der Uferlinie 
angrenzenden Bereich, bei Gewässern mit ausgepräg-
ter Böschungsoberkante bemisst sich der Gewässer-
randstreifen ab der Böschungsoberkante.

  (2) Das Verbot des Umgangs mit wassergefährdenden 
Stoffen nach § 38 Absatz 4 Nummer 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes umfasst auch den Einsatz von 
Pfl anzenschutzmitteln, soweit nicht die Anwendungs-
bestimmungen für das Pfl anzenschutzmittel einen 
Einsatz in diesem Bereich ausdrücklich zulassen.

  (3) Im Innenbereich kann die zuständige Behörde zur 
Erreichung der Ziele nach § 38 Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes durch ordnungsbehördliche Verord-
nung Gewässerrandstreifen in einer Breite von min-
destens fünf Metern festsetzen.

  (4) Die zuständige Behörde kann unter Beachtung 
der Grundsätze des § 6 Wasserhaushaltsgesetz und 
der Festlegungen im Maßnahmenprogramm für ein 
Gewässer oder einen Gewässerabschnitt

 1.   die Breite der Gewässerrandstreifen abweichend 
von Absatz 1 regeln oder den Gewässerrandstrei-
fen aufheben,

 2.   von den Verboten unter Beachtung forstwirtschaft-
licher Belange abweichende Regelungen treffen, 

 3.   auf dem Gewässerrandstreifen den Einsatz von 
Düngemitteln verbieten,

 4.   die Begründung von Baurechten und die Errich-
tung und Erweiterung von baulichen Anlagen ver-
bieten, soweit es sich nicht um standortgebundene 
Anlagen handelt.

  Der Gewässerrandstreifen soll insoweit gemäß Num-
mer 1 für diejenigen Flächen aufgehoben werden, als 
den Zielen des Gesetzes durch Ersatz- und Aus-
gleichsmaßnahmen, durch Flächenstilllegung oder 
durch Teilnahme an freiwilligen Vereinbarungen ent-
sprochen wird.

2129
Artikel 4

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung in Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. April 1992 (GV. 
NRW. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 20. Mai 2008 (GV. NRW. S. 460), wird wie folgt 
geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Als Absatz 2 wird eingefügt:

   „(2) Sofern für ein Vorhaben nach Anlage 1 Num-
mer 4 dieses Gesetzes eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist, wird die Öffent-
lichkeit entsprechend den Bestimmungen des § 9 
Absatz 3 UVPG beteiligt.“

 b)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3

2.  § 4 a wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 werden die Wörter „der Raumordnung 
und der Wasserwirtschaft“ ersetzt durch die Wörter 
„und der Raumordnung“.

3.  § 5 erhält folgende Fassung:

 § 5
 Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes

  Die Landesregierung erstattet dem Landtag innerhalb 
von fünf Jahren nach dem 1. März 2010 einen Bericht 
über die Auswirkungen des Gesetzes.“

4. Anlage 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1 erhält folgende Fassung:

Vorhaben Spalte

1

Spalte

2
Errichtung und Betrieb einer 
Abwasserbehandlungsanlage, 
die für organisch belastetes 
Abwasser von 120 kg/d bis 
weniger als 600 kg/d biochemi-
schen Sauerstoffbedarfs in fünf 
Tagen (roh) oder für anorgani-
sches Abwasser von 100 m3 bis 
weniger als 900 m3 Abwasser in 
zwei Stunden (ausgenommen 
Kühlwasser) ausgelegt ist

(zu Anlage 1 Nummer 13.1.3 
UVPG)

S
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 b)  Nummer 2 erhält folgende Fassung:

Vorhaben Spalte

1

Spalte

2
Errichtung und Betrieb einer 
Anlage zur intensiven Fisch-
zucht in oberirdischen Gewäs-
sern mit einem Fischertrag je 
Jahr (zu Anlage 1 Nummer 
13.2.1 UVPG) von

a) 1000 t oder mehr

b) 100 t bis weniger als 1000 t

X

A

 c)  Nummer 3 erhält folgende Fassung:

Vorhaben Spalte

1

Spalte

2
Sonstige der Art nach nicht von 
Anlage 1 Nummer 13 des UVPG 
erfasste Ausbaumaßnahmen im 
Sinne des Wasserhaushaltsge-
setzes mit Ausnahme des natur-
nahen Ausbaus von Bächen, 
Gräben, Rückhaltebecken und 
Teichen, kleinräumigen natur-
nahen Umgestaltungen, wie die 
Beseitigung von Bach- und Gra-
benverrohrungen, Verlegung von 
Straßenseitengräben in der 
bebauten Ortslage und ihre 
kleinräumige Verrohrung, 
Umsetzung von Kiesbänken in 
Gewässern (zu Anlage 1 Num-
mer 13.18 UVPG)

A

 d)  Nummer 4 erhält folgende Fassung:

Vorhaben Spalte

1

Spalte

2
Bau der gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen im Sinne 
des Flurbereinigungsgesetzes

A

 e)   Die bisherigen Nummern 5 bis 14 werden gestri-
chen.

 f)   Die bisherigen Nummern 15 bis 23 werden Num-
mern 5 bis 13.

 g)   Die bisherigen Nummern 24 bis 25 werden gestri-
chen.

 h)   Die bisherigen Nummern 26 und 27 werden Num-
mern 14 und 15.

5. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

  Die Nummern 2.3. bis 2.3.9 werden durch folgende 
Nummern 2.3 bis 2.3.11 ersetzt:

  „2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer 
Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und 
Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes 
(Schutzkriterien):

  2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Num-
mer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

  2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, nach § 42 a des Landschaftsgesetzes, 
einschließlich einstweilig sichergestellter Natur-
schutzgebiete gemäß § 22 Absatz 3 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 
erfasst,

  2.3.3 Nationalparke nach § 24 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 
erfasst,

  2.3.4 Landschaftsschutzgebiete nach § 26 des Bun-
desnaturschutzgesetzes, nach 42 a des Landschaftsge-
setzes, einschließlich einstweilig sichergestellter 
Landschaftsschutzgebiete nach 22 Absatz 3 des Bun-
desnaturschutzgesetzes,

  2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

  2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließ-
lich Alleen, nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
nach § 47 a des Landschaftsgesetzes,

  2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, nach § 62 des Land-
schaftsgesetzes,

  2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 
Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete 
nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 des Wasserhaus-
haltsgesetzes,

  2.3.9 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvor-
schriften festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits 
überschritten sind,

  2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbe-
sondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes,

  2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler 
oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden sind.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2010 S. 185
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Gesetz
über die Sicherung und Nutzung 

öffentlichen Archivguts
im Lande Nordrhein-Westfalen

(Archivgesetz Nordrhein-Westfalen – 
ArchivG NRW)

Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts

im Lande Nordrhein-Westfalen
(Archivgesetz Nordrhein-Westfalen – ArchivG NRW)
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Erster Teil

Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Archivierung von Unterla-
gen

1.  des Landes Nordrhein-Westfalen,

2.   der Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren 
Verbände sowie kommunalen Stiftungen nach Maß-
gabe des § 10,

3.   anderer der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach 
Maßgabe des § 11.

(2) Dieses Gesetz gilt auch für die Archivierung der 
Unterlagen von ehemals öffentlichen bzw. diesen gleich-
gestellten Stellen, sofern die Unterlagen bis zum Zeit-
punkt des Übergangs in eine Rechtsform des Privatrechts 
entstanden sind. Ebenso gilt es für Unterlagen anderer 
Stellen oder Unterlagen von natürlichen oder juristi-
schen Personen, an deren Archivierung ein öffentliches 
Interesse besteht.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten, die Landesanstalt für 
Medien sowie für öffentlich-rechtliche Unternehmen, die 
am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, und deren 
Zusammenschlüsse.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Unterlagen nach § 1 sind Urkunden, Amtsbücher, 
Akten, Schriftstücke, amtliche Publikationen, Karteien, 
Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und 
Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen 
Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungs-
form, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die 
für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen 
und deren Nutzung notwendig sind.

(2) Öffentliche Archive im Sinne dieses Gesetzes sind 
alle Archive im Land Nordrhein-Westfalen, die von den 
in § 1 Absatz 1 genannten Stellen unterhalten werden 
und die mit der Archivierung der dort entstandenen 
Unterlagen sowie der Unterlagen ihrer Rechtsvorgänger 
betraut sind.

(3) Archivgut sind alle, gegebenenfalls nach Ablauf der 
Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen in das Archiv 
übernommenen archivwürdigen Unterlagen im Sinne des 
§ 1 Absatz 1 und Absatz 2.

(4) Zwischenarchivgut sind Unterlagen, deren Verwah-
rungs- bzw. Aufbewahrungsfristen noch nicht abgelaufen 
sind, deren Archivwürdigkeit noch nicht festgestellt 
wurde und die vom zuständigen Archiv vorläufi g über-
nommen wurden. Das Verfügungsrecht verbleibt bei der 
abliefernden Stelle.

(5) Vorarchivgut sind Unterlagen, die dauerhaft aufzube-
wahren sind, oder deren Verwahrungs- bzw. Aufbewah-
rungsfristen noch nicht abgelaufen sind und die als 
archivwürdig bewertet und übernommen worden sind. 
Das Verfügungsrecht liegt bei dem zuständigen Archiv. 
Es gelten die Normen des Archivgesetzes.

(6) Archivwürdig sind Unterlagen, denen ein bleibender 
Wert für Wissenschaft und Forschung, historisch-politi-
sche Bildung, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Institutio-
nen oder Dritte zukommt. Über die Archivwürdigkeit 
entscheidet das zuständige Archiv unter Zugrundelegung 
fachlicher Kriterien.

(7) Archivierung umfasst die Aufgaben Unterlagen zu 
erfassen, zu bewerten, zu übernehmen und das übernom-
mene Archivgut sachgemäß zu verwahren, zu ergänzen, 
zu sichern, zu erhalten, instand zu setzen, zu erschließen, 
zu erforschen, für die Nutzung bereitzustellen sowie zu 
veröffentlichen.

Zweiter Teil
Staatliches Archivwesen

§ 3
Organisation und Aufgaben des Landesarchivs 

Nordrhein-Westfalen

(1) Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen ist eine Ein-
richtung des Landes im Geschäftsbereich der für das 
Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde.

(2) Das Landesarchiv hat die Aufgabe, das Archivgut von 
Behörden, Gerichten und sonstigen öffentlichen Stellen 
des Landes nach Maßgabe dieses Gesetzes zu archivieren. 
Diese Aufgabe erstreckt sich auch auf Archivgut der 
Rechtsvorgänger des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Funktionsvorgänger der in Satz 1 genannten Stellen.

(3) Das Landesarchiv kann auch Archivgut anderer Her-
kunft übernehmen, an dessen Archivierung ein öffentli-
ches Interesse besteht. Dies gilt insbesondere für Archiv-
gut von privatrechtlich organisierten, ganz oder 
mehrheitlich der öffentlichen Hand gehörenden Einrich-
tungen, die nicht am wirtschaftlichen Wettbewerb teil-
nehmen.

(4) Das Landesarchiv wirkt bei der Festlegung von lan-
desweit gültigen Austauschformaten zur Archivierung 
elektronischer Dokumente mit.

(5) Im Rahmen seiner Zuständigkeit berät das Landesar-
chiv die Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen 
Stellen des Landes bei der Verwaltung, Aufbewahrung 
und Sicherung ihrer Unterlagen. Die obersten Landesbe-
hörden stellen sicher, dass die anbietenden Stellen in 
ihrem Geschäftsbereich die in Absatz 4 genannten Aus-
tauschformate beachten. Das gilt sowohl bei der Pla-
nung, vor der Einführung und bei wesentlichen Ände-
rungen von IT-Systemen, die zu nach § 2 Absatz 1 i. V. m. 
§ 4 Absatz 1 anzubietenden elektronischen Dokumenten 
führen. Soweit hiervon ausnahmsweise abgewichen wer-
den soll, ist bereits vor der geplanten Nutzung anderer 
Formate und Techniken Einvernehmen mit dem Landes-
archiv zu erzielen, um die spätere Übernahme des 
Archivgutes sicherzustellen. Dies entfällt, wenn Formate 
oder Techniken eingesetzt werden, die nach einem Ver-
fahren nach Artikel 91 c Absatz 2 GG (Länderübergrei-
fende Standards) abgestimmt sind.

(6) Das Landesarchiv nimmt Aufgaben im Rahmen der 
archivarischen Aus- und Fortbildung wahr.

§ 4
Anbietung und Übernahme

(1) Die Behörden, Gerichte und sonstigen Stellen des 
Landes haben dem Landesarchiv alle Unterlagen zur 
Übernahme anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben nicht mehr benötigen. Die Anbietung erfolgt 
grundsätzlich nach Ablauf der Verwahrungs- bzw. Aufbe-
wahrungsfristen. Unabhängig davon sind alle Unterlagen 
spätestens dreißig Jahre nach ihrer Entstehung dem Lan-
desarchiv anzubieten, sofern keine anderen Rechtsvor-
schriften längere Aufbewahrungsfristen bei den anbie-
tungspfl ichtigen Stellen festlegen. Dem Landesarchiv ist 
auf Verlangen zur Feststellung der Archivwürdigkeit Ein-
sicht in die Unterlagen und die dazu gehörigen Hilfsmit-
tel und ergänzenden Daten, die für das Verständnis die-
ser Information und deren Nutzung notwendig sind, zu 
gewähren. Elektronische Unterlagen, die einer laufenden 
Aktualisierung unterliegen, sind ebenfalls zur Archivie-
rung anzubieten.

(2) Anzubieten und zu übergeben sind auch Unterlagen, 
die

1.   personenbezogene Daten enthalten, die nach einer 
Vorschrift des Landes- oder Bundesrechts gelöscht 
werden müssten oder gelöscht werden könnten, sofern 
die Speicherung der Daten nicht unzulässig war,

2.   einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis oder 
sonstigen Rechtsvorschriften über die Geheimhaltung 
unterliegen. Die nach § 203 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 
oder 4 a des Strafgesetzbuchs geschützten Unterlagen 
der Beratungsstellen dürfen nur in anonymisierter 
Form angeboten und übergeben werden.
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(3) Das Landesarchiv regelt die Anbietung und Über-
nahme von Unterlagen im Benehmen mit den anbie-
tungspfl ichtigen Stellen.

(4) Das Landesarchiv kann Unterlagen von Stellen des 
Bundes übernehmen, soweit das Bundesarchivgesetz dies 
zulässt und ein öffentliches Interesse des Landes hieran 
vorhanden ist.

(5) Wird über angebotene Unterlagen nicht innerhalb 
von sechs Monaten vom Landesarchiv entschieden, ent-
fällt die Verpfl ichtung zur weiteren Aufbewahrung. Die 
als archivwürdig bewerteten Unterlagen sind innerhalb 
eines Jahres zu übergeben. Nicht archivwürdige Unterla-
gen sind vorbehaltlich Satz 2 durch die anbietende Stelle 
zu vernichten, wenn weder Rechtsvorschriften noch 
schutzwürdige Belange Betroffener entgegenstehen. Die 
anbietende Stelle kann mit Zustimmung der für sie zu-
ständigen obersten Landesbehörde Unterlagen, die vom 
Landesarchiv als nicht archivwürdig bewertet wurden, 
an andere öffentliche Archive abgeben. Das Landesarchiv 
ist zuvor von der abliefernden Stelle zu unterrichten. 
Diese Möglichkeit besteht nicht für die in § 4 Absatz 2 
genannten Unterlagen.

§ 5
Verwahrung und Sicherung

(1) Archivgut ist unveräußerlich.

(2) Archivgut ist auf Dauer sicher zu verwahren. Es ist in 
seiner Entstehungsform zu erhalten, sofern keine archiv-
fachlichen Belange entgegenstehen. Es ist nach archiv-
fachlichen Erkenntnissen zu bearbeiten und vor unbe-
fugter Nutzung, vor Beschädigung oder Vernichtung zu 
schützen. Das Landesarchiv hat geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen zur Sicherung solcher 
Unterlagen zu ergreifen, die personenbezogene Daten 
enthalten oder einem besonderen gesetzlichen Geheim-
nisschutz unterliegen. In besonders begründeten Einzel-
fällen kann es Unterlagen, die als Archivgut übernom-
men wurden und deren Archivwürdigkeit nicht mehr 
gegeben ist, vernichten, wenn öffentliches Interesse oder 
berechtigte Interessen Betroffener nicht entgegenstehen.

(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzuläs-
sig gespeicherter personenbezogener Daten bleiben un-
berührt.

(4) Bestreitet ein Betroffener die Richtigkeit personenbe-
zogener Daten im Archivgut und wird die Unrichtigkeit 
festgestellt, hat er einen Berichtigungsanspruch. Lässt 
sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der 
Daten feststellen, sind diese zu anonymisieren oder zu 
sperren; das Landesarchiv kann jedoch verlangen, dass 
an die Stelle der Anonymisierung oder Sperrung eine 
Gegendarstellung des Betroffenen tritt, soweit dadurch 
dessen schutzwürdige Belange angemessen berücksich-
tigt werden.

§ 6
Nutzung

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes und der 
hierzu ergangenen Benutzungsordnung das Recht, 
Archivgut auf Antrag zu nutzen, soweit aufgrund ande-
rer Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt wird.

(2) Die Nutzung ist ganz oder für Teile des Archivguts zu 
versagen, wenn

1.   Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
gefährdet würde,

2.   es wegen überwiegenden berechtigten Interessen einer 
dritten Person geheim gehalten werden muss,

3.   schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter be-
einträchtigt würden,

4.   die Geheimhaltungspfl icht nach § 203 Absatz 1 Num-
mer 1, 2, 4 oder 4 a des Strafgesetzbuchs oder anderer 
Rechtsvorschriften über Geheimhaltung verletzt wür-
den,

5.   der Erhaltungszustand des Archivguts eine Nutzung 
nicht zulässt,

6.   ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen 
würde.

Im Falle der nur teilweisen Nutzungsversagung, kann die 
Nutzung zusätzlich auch an Aufl agen gebunden werden. 
Die Nutzung kann auch im Übrigen aus wichtigem 
Grund an Aufl agen gebunden werden. Gesetzliche 
Zugangsrechte und Vereinbarungen mit Eigentümern 
privaten Archivguts bleiben unberührt. Die Entschei-
dung zu Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 trifft das Lan-
desarchiv im Einvernehmen mit der abliefernden Stelle.

(3) Betroffenen ist auf Antrag nach Maßgabe des Absat-
zes 2 aus dem Archivgut Auskunft zu erteilen oder Ein-
sicht in dieses zu gewähren, soweit es sich auf ihre Per-
son bezieht. Die Entscheidung hierüber trifft das 
Landesarchiv. Die Sätze 1 und 2 gelten für Rechtsnach-
folger mit der Maßgabe des § 7 Absatz 6 Nummer 2. 
Rechtsnachfolger im Sinne dieses Gesetzes sind Ehegat-
ten oder Partner einer eingetragenen Lebensgemein-
schaft, nach deren Tod Kinder, ansonsten die Eltern des 
Betroffenen.

(4) Die abliefernde Stelle bzw. ihre Funktions- und 
Rechtsnachfolger haben das Recht, Archivgut, das aus 
ihren Unterlagen gebildet wurde, jederzeit zu nutzen. 
Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die aufgrund 
einer Rechtsvorschrift hätten gesperrt oder gelöscht wer-
den müssen.

(5) Nutzer sind verpfl ichtet, von einem Druckwerk bzw. 
einer elektronischen Publikation im Sinne von § 3 Absatz 
1 des Pfl ichtexemplargesetzes, das unter wesentlicher 
Verwendung von Archivgut des Landesarchivs verfasst 
oder erstellt wurde, nach Erscheinen dem Landesarchiv 
unaufgefordert ein Belegexemplar unentgeltlich abzulie-
fern.

§ 7
Schutzfristen

(1) Die Nutzung des Archivguts (§ 6) ist zulässig nach 
Ablauf einer Schutzfrist von dreißig Jahren seit Entste-
hung der Unterlagen. Die Schutzfrist beträgt sechzig 
Jahre seit Entstehung der Unterlagen, für Archivgut, das 
besonderen Geheimhaltungsvorschriften unterliegt. Für 
Archivgut, das sich nach seiner Zweckbestimmung oder 
nach seinem wesentlichen Inhalt auf eine oder mehrere 
natürliche Personen bezieht (personenbezogenes Archiv-
gut) endet die Schutzfrist jedoch nicht vor Ablauf von

1.   zehn Jahren nach dem Tod der betroffenen Person 
oder der letztverstorbenen von mehreren betroffenen 
Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv bekannt 
ist,

2.   hundert Jahren nach der Geburt der betroffenen Per-
son oder der Geburt der letztgeborenen von mehreren 
Personen, deren Todesjahr dem Landesarchiv nicht 
bekannt ist, und

3.   sechzig Jahren nach Entstehung der Unterlagen, wenn 
weder das Todes- noch das Geburtsjahr der betroffe-
nen Person oder einer der betroffenen Personen dem 
Landesarchiv bekannt sind.

(2) Die Verknüpfung personenbezogener Daten durch 
das Archiv ist innerhalb der Schutzfristen nur zulässig, 
wenn schutzwürdige Belange Betroffener angemessen 
berücksichtig werden.

(3) Die Schutzfristen nach Absatz 1 gelten nicht für sol-
che Unterlagen, die schon bei ihrer Entstehung zur Veröf-
fentlichung bestimmt oder der Öffentlichkeit zugänglich 
waren. Für personenbezogenes Archivgut betreffend 
Amtsträger in Ausübung ihrer Ämter sowie Personen der 
Zeitgeschichte gelten die Schutzfristen des Absatzes 1 
nur, sofern deren schützenswerte Privatsphäre betroffen 
ist.

(4) Für Unterlagen, die das Landesarchiv nach § 4 
Absatz 4 dieses Gesetzes von Stellen des Bundes über-
nommen hat, gelten die entsprechenden Schutzfristen 
des Bundesarchivgesetzes in der jeweiligen gültigen Fas-
sung. Dies gilt auch für solches Archivgut, das Rechts-
vorschriften des Bundes über Geheimhaltung unterliegt.

(5) Die in Absatz 1 festgelegten Schutzfristen gelten 
auch bei der Nutzung durch öffentliche Stellen. Für die 
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abliefernden Stellen bzw. ihre Funktions- und Rechts-
nachfolger gelten diese Schutzfristen nur für Unterlagen, 
bei denen die Ablieferung eine aufgrund Rechtsvorschrift 
gebotene Sperrung, Löschung oder Vernichtung ersetzt 
hat.

(6) Die Nutzung von Archivgut, das Schutzfristen nach 
Absatz 1 und 4 unterliegt, kann vor deren Ablauf auf 
Antrag genehmigt werden. Bei personenbezogenem 
Archivgut ist dies nur zulässig, wenn

1.  die Betroffenen in die Nutzung eingewilligt haben,

2.   im Falle des Todes der Betroffenen deren Rechtsnach-
folger in die Nutzung eingewilligt haben, es sei denn, 
ein Betroffener hat zu Lebzeiten der Nutzung nach-
weislich widersprochen, oder die Erklärung der Ein-
willigung wäre nur höchstpersönlich durch die 
Betroffenen möglich gewesen.

3.   die Nutzung zu benannten wissenschaftlichen Zwe-
cken oder zur Wahrnehmung rechtlichen Interesses 
erfolgt und dabei sichergestellt wird, dass schutzwür-
dige Belange Betroffener nicht beeinträchtigt werden,

4.  dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt.

(7) Das Landesarchiv kann in besonders begründeten 
Fällen auf Antrag nach Ablauf der Schutzfristen die 
Überlassung von Vervielfältigungen von Archivgut an 
Archive, Museen und Forschungsstellen zulassen. Vorher 
kann dies nur für Archive, Museen und Forschungsstellen 
zugelassen werden, wenn diese einen besonderen Auftrag 
zur Dokumentation des Schicksals einer Gruppe natürli-
cher Personen unter nationalsozialistischer Herrschaft 
haben und die Vervielfältigungen des Archivguts zum 
Zwecke der archivischen Nutzung und wissenschaftli-
chen Forschung verwendet werden. Die Wahrung schutz-
würdiger Belange der Betroffenen oder Dritter ist sicher-
zustellen. Die Überlassung von Archivgut nach den 
Sätzen 1 und 2 bedarf der Genehmigung der für das 
Archivwesen zuständigen obersten Landesbehörde. Die 
Übermittlung ins Ausland ist nur zulässig, wenn ein 
angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Vor 
der Entscheidung über die Angemessenheit des Daten-
schutzniveaus ist die Landesbeauftragte für den Daten-
schutz und Informationsfreiheit zu hören. Fehlt es an 
einem angemessenen Datenschutzniveau, so ist die Über-
mittlung nur zulässig, wenn die empfangende Stelle aus-
reichende Garantien hinsichtlich des Schutzes der infor-
mationellen Selbstbestimmung bietet.

§ 8
Veröffentlichung

Das Landesarchiv ist berechtigt, Archivgut sowie die 
dazugehörigen Findmittel unter Wahrung der schutzwür-
digen Belange Betroffener zu veröffentlichen. § 6 Absatz 
2 sowie § 7 Absatz 1 bis 4 gelten entsprechend.

§ 9
Archivgut des Landtags

(1) Der Landtag entscheidet in eigener Zuständigkeit, ob 
bei ihm entstandene Unterlagen, die zur Erfüllung der 
Aufgaben nicht mehr benötigt werden, von ihm selbst 
archiviert oder dem Landesarchiv zur Übernahme ange-
boten werden.

(2) Sofern der Landtag ein eigenes Archiv unterhält, 
regelt er die Einzelheiten der Benutzung in eigener 
Zuständigkeit. Im Übrigen gelten die §§ 5 bis 8 entspre-
chend.

Dritter Teil
Archive sonstiger öffentlicher Stellen

§ 10
Kommunale Archive

(1) Die Träger der kommunalen Selbstverwaltung, deren 
Verbände sowie kommunale Stiftungen tragen dafür 
Sorge, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archi-
vieren.

(2) Sie erfüllen diese Aufgaben durch

1.   Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder 
Übertragung auf eine für Archivierungszwecke 
geschaffene Gemeinschaftseinrichtung oder

2.   Übergabe ihres Archivguts zur Archivierung in einem 
anderen öffentlichen, nichtstaatlichen Archiv.

(3) Die Archive und Gemeinschaftseinrichtungen müssen 
archivfachlichen Anforderungen entsprechen, indem sie

1.   hauptamtlich oder hauptberufl ich von Personal 
betreut werden, das die Befähigung für eine Laufbahn 
des Archivdienstes besitzt oder sonst fachlich geeig-
net ist, oder

2.   von einer Dienststelle fachlich beraten werden, bei 
der eine Archivarin oder ein Archivar mit der Befähi-
gung für eine Laufbahn des Archivdienstes tätig ist.

(4) Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr 
benötigt werden, sind dem Archiv anzubieten.

(5) §§ 2, 4 Absatz 2 und §§ 5 bis 8 gelten entsprechend. 
§ 5 Absatz 1 bezieht sich dabei ausschließlich auf die zu 
Archivgut umgewidmeten Unterlagen aus dem Verwal-
tungshandeln der in Absatz 1 genannten Stellen. Rechts-
ansprüche auf Nutzung, die sich aus kommunalrechtli-
chen Bestimmungen oder anderen Rechtsvorschriften 
ergeben, bleiben unberührt.

(6) Die kommunalen Archive können Unterlagen von 
anderen Stellen oder von natürlichen oder juristischen 
Personen übernehmen.

§ 11
Andere öffentliche Archive

(1) Die anderen der Aufsicht des Landes unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts regeln die 
Archivierung und Nutzung der bei ihnen entstandenen 
Unterlagen in eigener Zuständigkeit in eigenen, gemein-
schaftlich getragenen oder fachlich geleiteten anderen 
Archiven. Die für kommunale Archive in Bezug genom-
menen Regelungen dieses Gesetzes gelten entsprechend.

(2) Nur sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
sichergestellt werden können und eine Vernichtung oder 
Zersplitterung der archivwürdigen Unterlagen drohen, 
sind die nicht mehr benötigten Unterlagen dieser Stellen 
dem Landesarchiv anzubieten. Archivwürdige Unterla-
gen dieser Stellen werden im Landesarchiv als staatli-
ches Archivgut archiviert.

(3) § 4 Absatz 5 gilt entsprechend.

Vierter Teil
Schlussbestimmungen

§ 12
Ermächtigungen

Die zuständige oberste Landesbehörde regelt durch 
Rechtsverordnung Einzelheiten der Nutzung des Landes-
archivs einschließlich der für die Nutzung des Archivguts 
zu erhebenden Gebühren und Auslagen in einer Benut-
zungs- und Gebührenverordnung.

§ 13
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 2010 in Kraft. Dieses Gesetz 
tritt mit Ablauf des 30. September 2014 außer Kraft.

Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s
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Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration
zugleich für
den Minister

für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien
insofern mit der Wahrnehmung

der Geschäfte beauftragt

Armin  L a s c h e t
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Hinterlegungsgesetz und Gesetz zur Änderung 
landesrechtlicher Vorschriften

Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Hinterlegungsgesetz und Gesetz 
zur Änderung landesrechtlicher Vorschriften

321

Artikel 1
Hinterlegungsgesetz Nordrhein-Westfalen (HintG NRW)

Inhaltsübersicht

Teil 1:
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskassen

§ 2 Übertragung der Aufgaben

§ 3 Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

§ 4 Einsichtsrecht

§ 5 Überprüfung von Entscheidungen

Teil 2:
Annahme

§ 6 Hinterlegungsfähige Gegenstände

§ 7 Annahme zur Hinterlegung

§ 8 Antrag des Hinterlegers

§ 9  Einzahlung oder Einlieferung vor Stellung eines 
Annahmeantrages

§ 10 Verfahren nach Erlass der Annahmeanordnung

Teil 3:
Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 11 Zahlungsmittel

§ 12 Verzinsung

§ 13 Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

§ 14  Besorgung von Wertpapiergeschäften während der 
Hinterlegung

Teil 4:
Benachrichtigungen

§ 15 Benachrichtigung des Gläubigers

§ 16 Benachrichtigung des Sparbuchausstellers

§ 17 Benachrichtigung des Nachlassgerichts

§ 18  Benachrichtigung des Betreuungs- und Familien-
gerichts

§ 19 Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft

§ 20  Benachrichtigung der Hinterlegungskasse von Ab-
tretungen, Pfändungen und ähnlichen Veränderun-
gen

Teil 5:
Herausgabe

§ 21 Herausgabeanordnung

§ 22  Antrag auf Herausgabe, Nachweis der Berechti-
gung

§ 23 Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung

§ 24 Herausgabeersuchen von Behörden

§ 25 Frist zur Klage

§ 26 Herausgabeort, Haftung nach der Herausgabe

Teil 6:
Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 27 Einunddreißigjährige Frist

§ 28 Dreißigjährige Frist

§ 29 Erneuter Fristbeginn

§ 30 Verfall der Hinterlegungsmasse

Teil 7:
Hinterlegung in besonderen Fällen

§ 31 Genehmigung der Aufsichtsbehörde der Stiftung

§ 32 Genehmigung der Fideikommissbehörde

Teil 8:
Kosten

§ 33 Gebühren und Auslagen

§ 34 Festsetzung der Rahmengebühren

§ 35 Auslagen

§ 36 Berechnung der Kosten
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Teil 9:
Schlussbestimmungen

§ 37 Inkrafttreten, Berichtspfl icht, Übergangsregelung

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Hinterlegungsstellen, Hinterlegungskassen

(1) Die Hinterlegungsgeschäfte werden von Hinterle-
gungsstellen und Hinterlegungskassen wahrgenommen.

(2) Hinterlegungsstelle ist das Amtsgericht.

(3) Hinterlegungskasse ist die Oberjustizkasse Hamm.

(4) Die Landesjustizverwaltung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ein Amtsgericht als Hinterlegungs-
stelle für die Bezirke mehrerer Amtsgerichte zu bestim-
men.

§ 2
Übertragung der Aufgaben

Die Geschäfte der Hinterlegungsstelle werden dem 
Rechtspfl eger übertragen. §§ 5 bis 11 des Rechtspfl eger-
gesetzes sind nicht anzuwenden.

§ 3
Abgabe an eine andere Hinterlegungsstelle

(1) Die Hinterlegungsstelle kann eine bei ihr anhängige 
Sache aus wichtigem Grund an eine andere Hinterle-
gungsstelle abgeben, wenn diese zur Übernahme bereit 
ist. Einigen sich die Stellen nicht, entscheidet die 
gemeinsame Aufsichtsbehörde. Von der Abgabe einer 
Sache an eine andere Hinterlegungsstelle hat die neue 
Hinterlegungsstelle die Beteiligten zu benachrichtigen.

(2) Ist der Mietzins bei einer anderen Hinterlegungsstelle 
hinterlegt worden als der, in deren Bezirk das Grund-
stück liegt, so ist die Sache an die Stelle abzugeben, in 
deren Bezirk das Grundstück liegt.

§ 4
Einsichtsrecht

Den Beteiligten ist Einsicht in die Hinterlegungsakten zu 
gestatten.

§ 5
Überprüfung von Entscheidungen

(1) Beschwerden gegen die Entscheidungen der Hinter-
legungsstellen werden im Aufsichtsweg erledigt. Die 
Beschwerde ist bei der Hinterlegungsstelle schriftlich 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.

(2) Gegen die Entscheidung des Land- oder Amtsge-
richtspräsidenten ist der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung nach § 23 des Einführungsgesetzes zum 
Gerichtsverfassungsgesetz statthaft.

(3) Ist durch die Entscheidung des Land- oder Amtsge-
richtspräsidenten ein Antrag auf Herausgabe abgelehnt 
worden, ist für eine Klage auf Herausgabe gegen das 
Land nur der ordentliche Rechtsweg gegeben. Für die 
Klage ist ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegen-
standes das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk die 
Hinterlegungsstelle liegt.

Teil 2
Annahme

§ 6
Hinterlegungsfähige Gegenstände

Zur Hinterlegung werden Geld, Wertpapiere und sonstige 
Urkunden sowie Kostbarkeiten angenommen.

§ 7
Annahme zur Hinterlegung

Die Annahme zur Hinterlegung bedarf einer Verfügung 
der Hinterlegungsstelle (Annahmeanordnung). Die Verfü-
gung ergeht:

1.   auf Antrag des Hinterlegers, wenn er die Tatsachen 
angibt, welche die Hinterlegung rechtfertigen, oder 
wenn er nachweist, dass er durch Entscheidung oder 
Anordnung der zuständigen Behörde zur Hinterle-
gung für berechtigt oder verpfl ichtet erklärt ist;

2.  auf Ersuchen der zuständigen Behörde.

 § 8
 Antrag des Hinterlegers

(1) Der Antrag des Hinterlegers nach § 7 Satz 2 Num-
mer 1 ist schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
zu stellen; er ist in zwei Stücken einzureichen. Der 
Antrag soll enthalten: 

1.   bei natürlichen Personen den Vor- und Familienna-
men, die Anschrift, das Geburtsdatum, andere den 
Hinterleger deutlich kennzeichnende Merkmale, und, 
falls ein Vertreter hinterlegt, die entsprechenden 
Angaben für diesen; bei juristischen Personen und 
Handelsgesellschaften die Firma, die Anschrift, den 
oder die gesetzlichen Vertreter sowie gegebenenfalls 
Handelsregisternummer und Sitz des Amtsgerichts, 
bei dem die juristische Person oder die Handelsgesell-
schaft eingetragen ist;

2.   die bestimmte Angabe der Tatsachen, welche die Hin-
terlegung rechtfertigen, insbesondere die Bezeichnung 
der Sache, der Behörde oder des Gerichts und des 
Aktenzeichens, wenn die Angelegenheit, in der hinter-
legt wird, bei einer Behörde oder einem Gericht 
anhängig ist;

3.   bei Hinterlegung von Geld den Betrag und, falls 
andere als gesetzliche und gesetzlich zugelassene 
Zahlungsmittel hinterlegt werden, die Geldsorten;

4.  bei Hinterlegung von Wertpapieren:

 a)   Zinssatz, Gattung, Jahrgang, Reihe, Buchstaben, 
Nummer, Nennbetrag und etwa sonst vorhandene 
Unterscheidungsmerkmale,

 b)   Angaben über die zu den Wertpapieren etwa gehö-
rigen Erneuerungs-, Zins- oder Gewinnanteil-
scheine; werden Scheine hinterlegt, die zu bereits 
hinterlegten Wertpapieren gehören, soll auf den 
wegen der Wertpapiere selbst gestellten Antrag 
hingewiesen werden;

5.   bei Hinterlegung von sonstigen Urkunden die genaue 
Bezeichnung und den etwa angegebenen Wertbetrag;

6.   bei Hinterlegung von Kostbarkeiten Gattung, Stoff 
und etwa sonst vorhandene Unterscheidungsmerk-
male sowie den Wert.

Geldbeträge sind in Ziffern und in Buchstaben anzuge-
ben.

(2) In dem Antrag sind, soweit möglich, die Personen, die 
als Empfangsberechtigte in Frage kommen, entsprechend 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu bezeichnen und deren 
Konten anzugeben. Wird zur Befreiung eines Schuldners 
von seiner Verbindlichkeit hinterlegt, ist in dem Antrag 
ferner der Gläubiger, für den hinterlegt wird, mit den in 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 aufgeführten Angaben zu 
bezeichnen; bei Ungewissheit über den Gläubiger sind 
alle in Frage kommenden Personen aufzuführen. Außer-
dem ist anzugeben, warum der Schuldner seine Verbind-
lichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann. 
Wird das Recht des Gläubigers zum Empfang des hinter-
legten Gegenstandes von der Bewirkung einer Gegenleis-
tung abhängig gemacht, ist die Gegenleistung anzugeben. 
Bei einer Hinterlegung für unbekannte Erben ist auch 
die Person des Erblassers entsprechend Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 zu bezeichnen, zusätzlich ist das Sterbedatum 
und der letzte Wohnsitz des Erblassers anzugeben.

(3) In den Fällen des § 1171 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs und des § 67 des Gesetzes über Rechte an einge-
tragenen Schiffen und Schiffsbauwerken ist dem Antrag 
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auf Annahme der Nachweis beizufügen, dass das Aufge-
botsverfahren eingeleitet ist.

(4) Ist der Antragsteller durch eine Behörde zur Hinter-
legung für berechtigt oder verpfl ichtet erklärt, so ist dem 
Antrag die Entscheidung oder Anordnung in Urschrift, 
Ausfertigung oder Abschrift beizufügen. Geht die Ent-
scheidung oder Anordnung von dem Gericht aus, zu dem 
die Hinterlegungsstelle gehört, genügt die Bezugnahme 
auf dessen Akten.

(5) Bei weiteren Hinterlegungen in derselben Angelegen-
heit kann auf den ersten Antrag Bezug genommen werden.

§ 9
Einzahlungen oder Einlieferung vor Stellung 

des Annahmeantrages

(1) Ist eingezahlt oder eingeliefert worden und liegt noch 
kein Annahmeantrag vor, so hat die Hinterlegungsstelle 
dem Einzahler oder Einlieferer zur Stellung des Antra-
ges eine Frist mit dem Hinweis zu bestimmen, dass nach 
Ablauf der Frist der Betrag zurückgezahlt oder die 
Sachen zurückgesandt werden. Das Gleiche gilt, wenn 
der Antrag nicht den Anforderungen entspricht.

(2) Die Rücksendung wird von der Hinterlegungsstelle 
angeordnet.

§ 10
Verfahren nach Erlass der Annahmeanordnung

(1) Die Hinterlegungsstelle hat den Hinterleger von dem 
Erlass der Annahmeanordnung zu benachrichtigen, 
sofern nicht bereits eingezahlt oder eingeliefert ist. 
Zugleich ist der Hinterleger aufzufordern, die zu hinter-
legenden Gegenstände innerhalb einer bestimmten Frist 
bei der zuständigen Hinterlegungskasse unter Vorlegung 
der Nachricht entgeltfrei einzuzahlen oder einzuliefern. 
Die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hin-
terlegungssache sind anzugeben. In die Aufforderung ist 
der Hinweis aufzunehmen, dass nach Fristablauf der 
Antrag als zurückgenommen behandelt wird. Die Hin-
terlegungskasse ist in der Nachricht mit ihrer Anschrift 
und im Fall einer Geldhinterlegung mit ihrer Bankver-
bindung anzugeben.

(2) In der Annahmeanordnung ist die Hinterlegungs-
kasse zu ersuchen, die Anordnung zurückzugeben, falls 
nicht innerhalb der Frist eingezahlt oder eingeliefert 
wird.

Teil 3
Verwaltung der Hinterlegungsmasse

§ 11
Zahlungsmittel

(1) Gesetzliche und gesetzlich zugelassene Zahlungsmit-
tel gehen in das Eigentum des Landes über.

(2) Andere Zahlungsmittel werden unverändert aufbe-
wahrt. Sie können mit Zustimmung der Beteiligten in 
gesetzliche oder gesetzlich zugelassene Zahlungsmittel 
umgewechselt werden. Der Reinerlös geht in das Eigen-
tum des Landes über.

§ 12
Verzinsung

(1) Geld, das in das Eigentum des Landes übergegangen 
ist, ist zu einem Zinssatz von einem Prozent jährlich zu 
verzinsen. Beträge unter 10 000 Euro und Zinsen werden 
nicht verzinst.

(2) Die Verzinsung beginnt, sobald die Annahmeanord-
nung erlassen und der Betrag bei der Hinterlegungskasse 
oder einer ihr angeschlossenen Gerichtszahlstelle einge-
zahlt ist. Die Verzinsung wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass ein gesetzlicher Grund zur Hinterlegung nicht 
vorgelegen hat.

(3) Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des Tages der 
Auszahlungsverfügung.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch auf solche Beträge 
anzuwenden, die aus der Einlösung von Wertpapieren, 

Zins- und Gewinnanteilscheinen oder in ähnlicher Weise 
anfallen.

§ 13

Wertpapiere, Urkunden, Kostbarkeiten

(1) Wertpapiere können als stückelose Wertpapiere hin-
terlegt oder während der Hinterlegung in stückelose 
Wertpapiere umgewandelt werden. Sonstige Urkunden 
und Kostbarkeiten werden unverändert aufbewahrt.

(2) Die Hinterlegungsstelle kann durch einen Sachver-
ständigen den Wert von Kostbarkeiten schätzen oder ihre 
Beschaffenheit feststellen lassen. Die Kosten trägt der 
Hinterleger.

§ 14

Besorgung von Wertpapiergeschäften während 
der Hinterlegung

(1) Hinterlegte Wertpapiere sind einem geeigneten Kre-
ditinstitut zur Verwaltung und Verwahrung zu übergeben, 
wenn zu erwarten ist, dass die Hinterlegung länger als 
drei Monate dauern wird oder die Hinterlegungsstelle 
die Abgabe anordnet.

(2) Hat die Hinterlegung von Wertpapieren drei Monate 
angedauert, so erfolgt durch die Hinterlegungsstelle eine 
Verwaltung der Wertpapiere nach den folgenden Vor-
schriften. Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag eines 
Beteiligten einen früheren Zeitpunkt für den Beginn der 
Verwaltung bestimmen. Eine abweichende Bestimmung 
ist regelmäßig dann zu treffen, wenn der Antragsteller 
für eine frühere Verwaltung zwingende Gründe, insbe-
sondere einen drohenden Rechtsverlust, dartut. Dauert 
die Hinterlegung länger als drei Monate, so sind die 
Geschäfte, die in der Zwischenzeit nicht erledigt wurden, 
alsbald nachzuholen.

(3) Im Rahmen der Verwaltung nach Absatz 1 werden 
während der Hinterlegung besorgt:

1.   die Einlösung von Wertpapieren, die ausgelost, gekün-
digt oder aus einem anderen Grunde fällig sind, sowie 
der Umtausch, die Abstempelung oder dergleichen bei 
Wertpapieren, die hierzu aufgerufen sind; ist die Ein-
lösung neben anderen Möglichkeiten vorgesehen, so 
wird die Einlösung besorgt; ist ein Spitzenbetrag vor-
handen, dessen Umtausch oder dergleichen nicht 
möglich ist, kann die Hinterlegungsstelle seine best-
mögliche Verwertung anordnen;

2.   die Einlösung fälliger Zins- und Gewinnanteil-
scheine;

3.   die Beschaffung von neuen Zins- und Gewinnanteil-
scheinen sowie von Erneuerungsscheinen dazu.

Ist die Besorgung eines Geschäfts nach Satz 1 Nummer 1 
oder 2 bei ausländischen Wertpapieren mit unverhältnis-
mäßigen Schwierigkeiten oder Kosten verbunden, kann 
die Hinterlegungsstelle stattdessen die bestmögliche Ver-
wertung anordnen.

(4) Die bezeichneten Geschäfte werden jedoch nur 
besorgt:

1.   wenn die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus dem 
Bundesanzeiger oder einer von der Justizverwaltung 
bestimmten Verlosungstabelle hervorgeht oder

2.   wenn die Notwendigkeit zu ihrer Vornahme aus den 
Wertpapieren selbst hervorgeht oder

3.   wenn ein Beteiligter die Vornahme eines dieser Ge-
schäfte beantragt und die Voraussetzungen für die 
Vornahme dargetan hat.

Die Hinterlegungsstelle kann gleichwohl anordnen, dass 
die Besorgung der Geschäfte unterbleibt, wenn beson-
dere Bedenken entgegenstehen; in diesem Fall hat sie die 
Personen, die zur Zeit der Anordnung an der Hinterle-
gung beteiligt sind, hiervon alsbald zu benachrichtigen, 
soweit dies ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten 
möglich ist.
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(5) Die Hinterlegungsstelle kann auf Antrag eines Betei-
ligten:

1.  eine von Absatz 3 abweichende Regelung treffen,

2.   anordnen, dass bei Wertpapieren weitere Geschäfte 
besorgt werden, wenn ein besonderes Bedürfnis hier-
für hervorgetreten ist,

3.   anordnen, dass hinterlegtes Geld zum Ankauf von 
bestimmten Wertpapieren verwendet wird.

Sie hat vorher die übrigen Beteiligten zu hören, soweit dies 
ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten möglich ist.

Teil 4
Benachrichtigungen

§ 15
Benachrichtigung des Gläubigers

(1) Ist zur Befreiung eines Schuldners von seiner Ver-
bindlichkeit hinterlegt, soll die Hinterlegungsstelle den 
Schuldner unter Bezugnahme auf § 382 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs zu dem Nachweis auffordern, dass und 
wann der Gläubiger die in § 374 Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs vorgeschriebene Anzeige von der 
Hinterlegung empfangen hat. Führt der Schuldner den 
Nachweis nicht innerhalb von drei Monaten nach der 
Aufforderung, ist die Hinterlegungsstelle ermächtigt, in 
seinem Namen und auf seine Kosten dem Gläubiger die 
Anzeige zu machen; die Aufforderung muss einen Hin-
weis auf diese Rechtsfolge enthalten.

(2) Die Aufforderung an den Schuldner soll alsbald 
abgesandt werden. Die Anzeige an den Gläubiger kann 
die Hinterlegungsstelle bis zum Ablauf eines Jahres seit 
der Hinterlegung aussetzen.

(3) Die Aufforderung und die Anzeige sind nach den für 
die Zustellung von Amts wegen geltenden Vorschriften 
der Zivilprozessordnung bekannt zu machen. Erscheint 
der Schuldner zur Stellung des Hinterlegungsantrags 
persönlich, soll ihm die Aufforderung sogleich nach § 173 
der Zivilprozessordnung zugestellt werden.

§ 16
Benachrichtigung des Sparbuchausstellers

Von der Hinterlegung eines Sparbuchs benachrichtigt die 
Hinterlegungsstelle den Aussteller des Sparbuchs.

§ 17
Benachrichtigung des Nachlassgerichts

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt außer bei Hinter-
legungen nach § 1960 BGB das zuständige Nachlass-
gericht von einer Hinterlegung für unbekannte Erben, 
wenn aus den Hinterlegungsakten nicht ersichtlich ist, 
dass dem Nachlassgericht die Hinterlegung bereits 
bekannt ist, und teilt sämtliche in den Hinterlegungsak-
ten enthaltenen Angaben über die Person des Erblassers 
mit.

§ 18
Benachrichtigung des Betreuungs- und Familiengerichts

Erfolgt die Hinterlegung im Rahmen eines Betreuungs-
verfahrens oder für einen Minderjährigen, benachrichtigt 
die Hinterlegungsstelle das jeweils zuständige Gericht. 
Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt das Betreuungs- 
oder Familiengericht von einer Hinterlegung für einen 
Betreuten oder für einen Minderjährigen, wenn diese 
nicht im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit steht 
und nicht auf einer Anordnung des Betreuungs- oder 
Familiengerichts beruht.

§ 19
Benachrichtigung der Staatsanwaltschaft

Wird eine Sicherheit nach den §§ 116, 116 a der Strafpro-
zessordnung hinterlegt, ist unverzüglich die zuständige 
Staatsanwaltschaft zu benachrichtigen.

§ 20

Benachrichtigung der Hinterlegungskasse 
von Abtretungen, Pfändungen und ähnlichen 

Veränderungen

Die Hinterlegungsstelle benachrichtigt unverzüglich die 
Hinterlegungskasse von Abtretungen, Pfändungen, 
Gesamtvollstreckungen und ähnlichen Veränderungen. 
Sie hat die Kasse auch von deren Erledigung zu benach-
richtigen.

Teil 5

Herausgabe

§ 21

Herausgabeanordnung

 (1) Die Herausgabe bedarf einer Verfügung der Hinter-
legungsstelle (Herausgabeanordnung).

(2) Soll die Herausgabe einer Sache gemäß § 36 Absatz 3 
Nummer 3 von der Zahlung der Kosten abhängig 
gemacht werden, ist die Herausgabeanordnung erst zu 
erlassen, wenn die Kosten eingezahlt sind.

§ 22

Antrag auf Herausgabe, 
Nachweis der Berechtigung

(1) Die Herausgabeanordnung ergeht auf Antrag, wenn 
die Berechtigung des Empfängers nachgewiesen ist.

(2) Der Antrag auf Herausgabe ist schriftlich oder zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu stellen. Dabei soll, 
soweit hinterlegtes Geld herausgegeben werden soll, eine 
Bankverbindung des Empfangsberechtigten angegeben 
werden. Befi ndet sich der Nachweis der Empfangsbe-
rechtigung bei den Akten des Gerichts, zu dem die Hin-
terlegungsstelle gehört, genügt die Bezugnahme auf diese 
Akten.

(3) Der Nachweis ist namentlich als geführt anzusehen,

1.   wenn die Beteiligten die Herausgabe an den Empfän-
ger schriftlich oder zur Niederschrift der Hinter-
legungsstelle, eines Gerichts oder eines Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle bewilligt oder seine 
Empfangsberechtigung in gleicher Weise anerkannt 
haben;

2.   wenn die Berechtigung des Empfängers durch rechts-
kräftige Entscheidung mit Wirkung gegen die Betei-
ligten oder gegen das Land festgestellt ist.

Aus einem nachher entstandenen Grund kann auch in 
diesen Fällen die Berechtigung beanstandet werden.

(4) Kann die Herausgabeanordnung nicht ausgeführt 
werden, weil der Empfänger die Annahme verweigert 
oder weil die Sendung als unzustellbar zurückkommt, 
hat die Hinterlegungsstelle eine erneute Annahmeanord-
nung zu erlassen.

(5) Treten nach dem Erlass der Herausgabeanordnung 
Umstände ein, die ihrer Ausführung entgegenstehen (z. 
B. Pfändungen), hat die Hinterlegungsstelle unverzüglich 
den Versuch zu machen, die Herausgabeanordnung 
zurückzuziehen.

§ 23

Bescheinigung, öffentliche Beglaubigung

(1) Die für den Nachweis der Empfangsberechtigung 
wesentliche Erklärung eines Beteiligten ist schriftlich 
abzugeben. Die Hinterlegungsstelle kann verlangen, dass 
die Echtheit der Unterschrift durch eine zur Führung 
eines öffentlichen Siegels berechtigte Person unter Bei-
drückung ihres Siegels oder Stempels bescheinigt wird. 
Sie kann auch verlangen, dass die Unterschrift öffentlich 
beglaubigt wird.

(2) Das gleiche gilt, wenn eine Vollmachtsurkunde einge-
reicht wird.
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§ 24
Herausgabeersuchen von Behörden

(1) Die Herausgabeanordnung nach § 21 Absatz 1 ergeht 
ferner, wenn die zuständige Behörde um Herausgabe an 
sie selbst oder an eine von ihr bezeichnete Stelle oder 
Person ersucht. Geht das Ersuchen von einer obersten 
Bundes- oder Landesbehörde oder von einer ihr unmit-
telbar unterstellten höheren Bundes- oder Landesbe-
hörde aus, ist deren Zuständigkeit von der Hinterle-
gungsstelle nicht zu prüfen. Das gleiche gilt, wenn das 
Ersuchen von einem Gericht ausgeht.

(2) Ergibt sich gegen die Berechtigung des Empfängers 
ein Bedenken, das die ersuchende Behörde nicht berück-
sichtigt hat, ist es ihr mitzuteilen; die Verfügung ist aus-
zusetzen. Hält die Behörde ihr Ersuchen gleichwohl auf-
recht, ist ihm stattzugeben.

§ 25
Frist zur Klage

(1) Ist ein Antrag auf Herausgabe gestellt, kann die Hin-
terlegungsstelle Beteiligten, welche die Herausgabe nicht 
bewilligt und auch die Empfangsberechtigung nicht 
anerkannt haben, eine Frist von mindestens einem Monat 
setzen, binnen deren sie ihr die Erhebung der Klage 
wegen ihrer Ansprüche nachzuweisen haben. Sie soll 
jedoch von dieser Möglichkeit nur Gebrauch machen, 
wenn es unbillig wäre, von dem Antragsteller weitere 
Nachweise zu verlangen.

(2) Die Bestimmung der Frist ist dem, der die Heraus-
gabe beantragt hat, und den Personen, an die sie sich 
richtet, nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung 
über die Zustellung von Amts wegen bekanntzugeben. 
Sie unterliegt der Beschwerde, die binnen zwei Wochen 
seit dem Zeitpunkt der Zustellung bei der Hinterle-
gungsstelle einzulegen ist. Die Hinterlegungsstelle ist auf 
die Beschwerde hin zu einer Änderung ihrer Entschei-
dung befugt. Hilft sie nicht ab, hat sie die Beschwerde 
dem Land- oder Amtsgerichtspräsidenten vorzulegen.

(3) Die Entscheidung des Land- oder Amtsgerichtspräsi-
denten ist nach Absatz 2 Satz 1 bekanntzugeben. Eine 
weitere Beschwerde ist nicht zulässig. § 5 Absatz 2 bleibt 
unberührt.

(4) Eine verspätet eingelegte Beschwerde kann, solange 
noch nicht herausgegeben ist, von dem Land- oder Amts-
gerichtspräsidenten zugelassen werden.

(5) Die Frist nach Absatz 1 beginnt mit der Rechtskraft 
der sie bestimmenden Verfügung. Nach Ablauf dieser 
Frist gilt die Herausgabe als bewilligt, wenn nicht inzwi-
schen der Hinterlegungsstelle die Erhebung der Klage 
nachgewiesen ist.

§ 26
Herausgabeort, Haftung nach der Herausgabe

(1) Das Land ist nicht verpfl ichtet, die Hinterlegungs-
masse an einem anderen Ort als dem Sitz der Hinterle-
gungsstelle herauszugeben.

(2) Nach der Herausgabe kann das Land nur auf Grund 
der Vorschriften über die Haftung für Amtspfl ichtverlet-
zungen der Justizbeamten in Anspruch genommen wer-
den.

Teil 6
Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe

§ 27
Einunddreißigjährige Frist

(1) In den Fällen des § 382 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, des § 1171 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, des § 67 des Gesetzes über Rechte an eingetrage-
nen Schiffen und Schiffsbauwerken und in den Fällen 
des § 117 Absatz 2 und der §§ 120, 121, 124, 126 des 
Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangs-
verwaltung erlischt der Anspruch auf Herausgabe mit 
dem Ablauf von 31 Jahren, wenn nicht zu diesem Zeit-
punkt ein begründeter Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Die Frist beginnt

1.   im Fall des § 382 des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Gläubiger die Anzeige von 
der Hinterlegung empfangen hat, oder, falls die 
Anzeige untunlich war und deshalb unterblieben ist, 
mit der Hinterlegung;

2.   in den Fällen des § 1171 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs sowie des § 67 des Gesetzes über Rechte 
an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken mit 
dem Erlass des Beschlusses, durch den der Gläubiger 
mit seinem Recht ausgeschlossen ist; das Gericht hat 
den Ausschließungsbeschluss der Hinterlegungsstelle 
mitzuteilen;

3.   in den Fällen des § 117 Absatz 2 und der §§ 124, 126 
des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung mit der Hinterlegung;

4.   in den Fällen der §§ 120, 121 des Gesetzes über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung mit 
dem Zeitpunkt, in dem die Bedingung eingetreten ist, 
unter der hinterlegt ist; kann der Eintritt der Bedin-
gung nicht ermittelt werden, beginnt die Frist mit 
dem Ablauf von zehn Jahren seit der Hinterlegung 
oder, wenn die Bedingung erst in einem späteren Zeit-
punkt eintreten konnte, mit dem Ablauf von zehn 
Jahren seit diesem Zeitpunkt.

§ 28
Dreißigjährige Frist

(1) In den übrigen Fällen erlischt der Anspruch auf Her-
ausgabe mit dem Ablauf von 30 Jahren nach der Hinter-
legung, wenn nicht zu diesem Zeitpunkt ein begründeter 
Antrag auf Herausgabe vorliegt.

(2) Bei Hinterlegungen auf Grund der §§ 1814, 1818 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 1667, 1915 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs) müssen außerdem 20 Jahre seit dem 
Zeitpunkt abgelaufen sein, in dem die elterliche Sorge, 
die Betreuung, die Vormundschaft oder Pfl egschaft been-
det ist. In den Fällen der Abwesenheitspfl egschaft genügt 
der Ablauf der in Absatz 1 bestimmten Frist.

§ 29
Erneuter Fristbeginn

Hat ein Beteiligter in den Fällen des § 28 innerhalb der 
Frist angezeigt und nachgewiesen, dass die Veranlassung 
zur Hinterlegung fortbesteht, beginnt die Frist mit dem 
Zeitpunkt, in dem die Anzeige eingegangen ist, von 
neuem.

§ 30
Verfall der Hinterlegungsmasse

Mit dem Erlöschen des Anspruchs auf Herausgabe ver-
fällt die Hinterlegungsmasse dem Land.

Teil 7
Hinterlegung in besonderen Fällen

§ 31
Genehmigung der Aufsichtsbehörde einer Stiftung

In Fällen, in denen Gegenstände, die zu dem Vermögen 
einer Stiftung gehören, auf Grund stiftungsrechtlicher 
Vorschriften oder Anordnungen hinterlegt sind, ist zur 
Herausgabe die Genehmigung der Aufsichtsbehörde der 
Stiftung erforderlich; zur Herausgabe von Erträgen 
bedarf es dieser Genehmigung nicht. Die Aufsichtsbe-
hörde der Stiftung kann etwas anderes bestimmen.

§ 32
Genehmigung der Herausgabe 

durch die Fideikommissbehörde

(1) In den Fällen, in denen Vermögensgegenstände, die zu 
einem Familienfi deikommiss gehören oder gehört haben, 
auf Grund fi deikommissrechtlicher Vorschriften oder 
Anordnungen hinterlegt sind, ist zur Herausgabe die 
Genehmigung der Fideikommissbehörde erforderlich; 
zur Herausgabe von Erträgen bedarf es dieser Genehmi-
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gung nicht. Die Fideikommissbehörde kann etwas ande-
res bestimmen.

(2) Entsprechendes gilt, soweit Lehen, Stammgüter und 
sonstige gebundene Vermögen im Sinne des Artikels 59 
des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
sowie Hausgüter und Hausvermögen in Betracht kom-
men.

Teil 8
Kosten

§ 33
Gebühren und Auslagen

Bis zum 31. Dezember 2010 gilt § 33 Absatz 1 in folgen-
der Fassung:

(1) In Hinterlegungssachen werden Kosten (Gebühren 
und Auslagen) nach dem Gesetz über Kosten im Bereich 
der Justizverwaltung (Justizverwaltungskostengesetz – 
JVKostG) in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

Ab dem 1. Januar 2011 ist § 33 Absatz 1 in folgender Fas-
sung anzuwenden:

(1) In Hinterlegungssachen werden Kosten (Gebühren 
und Auslagen) nach den Bestimmungen in Teil 4 Kapitel 
2 (Kosten im Bereich der Justizverwaltung) des Gesetzes 
über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justizge-
setz Nordrhein-Westfalen – JustG NRW) in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben.

(2) Ergänzend gelten die nachfolgenden Bestimmungen 
des Teils 8 dieses Gesetzes und das anliegende Gebühren-
verzeichnis (Anlage).

§ 34
Festsetzung der Rahmengebühren

In Hinterlegungssachen setzt bei den Rahmengebühren 
nach Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses die Hinter-
legungsstelle, bei den Rahmengebühren nach Nummer 3 
und 4 des Gebührenverzeichnisses die Stelle, die über die 
Beschwerde zu entscheiden hat, die Höhe der Gebühr 
fest.

§ 35
Auslagen

In Hinterlegungssachen werden als Auslagen erhoben:

1.   die Auslagen nach § 4 Absatz 1, 2 und 6, nach § 4 
Absatz 4 und 5 jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 
sowie nach § 5 Absatz 1 der Justizverwaltungskosten-
ordnung,

2.   die Beträge, die bei der Umwechslung von Zahlungs-
mitteln nach § 11 Absatz 2 oder bei der Besorgung 
von Geschäften nach § 14 an Banken oder an andere 
Stellen zu zahlen sind,

3.   die Dokumentenpauschale für Abschriften, die anzu-
fertigen sind, weil ein Antrag auf Annahme nicht in 
der erforderlichen Anzahl von Stücken vorgelegt wor-
den ist.

§ 36
Berechnung der Kosten

(1) Die Kosten in Hinterlegungssachen werden bei der 
Hinterlegungsstelle angesetzt.

(2) Zuständig für Entscheidungen nach § 13 der Justiz-
verwaltungskostenordnung ist das Amtsgericht, bei dem 
die Hinterlegungsstelle eingerichtet ist. Das Gleiche gilt 
für Einwendungen gegen Maßnahmen nach Absatz 3 
Nummer 2 und 3.

(3) Im Übrigen gilt für Kosten in Hinterlegungssachen 
Folgendes:

1.   Zur Zahlung der Kosten sind auch die empfangsbe-
rechtigte Person, an die oder für deren Rechnung die 
Herausgabe verfügt wurde, sowie diejenige oder der-
jenige verpfl ichtet, in deren oder dessen Interesse eine 
Behörde um die Hinterlegung ersucht hat.

2.   Die Kosten können der Masse entnommen werden, 
soweit es sich um Geld handelt, das in das Eigentum 
des Landes übergegangen ist.

3.   Die Herausgabe hinterlegter Sachen kann von der 
Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden.

4.   Die Nummern 1 bis 3 sind auf Kosten, die für das Ver-
fahren über Beschwerden erhoben werden, nur anzu-
wenden, soweit diejenige Person, der die Kosten des 
Verfahrens auferlegt worden sind, empfangsberech-
tigt ist.

5.   Kosten sind nicht zu erheben oder sind, falls sie erho-
ben wurden, zu erstatten, wenn die Hinterlegung auf-
grund des § 116 Absatz 1 Nummer 4 und des § 116 a 
der Strafprozessordnung erfolgt, um eine beschul-
digte Person von der Untersuchungshaft zu verscho-
nen, und die beschuldigte Person rechtskräftig außer 
Verfolgung gesetzt oder freigesprochen oder das Ver-
fahren gegen sie eingestellt wird; ist der Verfall der 
Sicherheit rechtskräftig ausgesprochen worden, so 
werden bereits erhobene Kosten nicht erstattet.

6.   Ist bei Vormundschaften sowie bei Betreuungen, bei 
Pfl egschaften für Minderjährige und in den Fällen des 
§ 1667 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgrund 
gesetzlicher Verpfl ichtungen oder Anordnung des 
Betreuungs- oder Familiengerichts hinterlegt, gilt 
§ 92 Absatz 1 Satz 1 der Kostenordnung entspre-
chend.

7.   Die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung der Kos-
ten hindert das Land nicht, nach Nummer 2 und 3 zu 
verfahren.

8.   § 3 der Justizverwaltungskostenordnung fi ndet keine 
Anwendung.

Teil 9
Schlussbestimmungen

§ 37
Inkrafttreten, Berichtspfl icht, Übergangsregelung

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Hinterlegungsordnung vom 10. 
März 1937 (RGBl. I S. 285/RGS. NRW. S. 101), die Verord-
nung zur Durchführung der Hinterlegungsordnung vom 
12. März 1937 (RGBl. I S. 296/RGS. NRW. S. 105) und die 
Zweite Verordnung zur Durchführung der Hinterlegungs-
ordnung vom 24. November 1939 (RGBl. I S. 2300/RGS. 
NRW. S. 105) außer Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2015 und danach alle fünf Jahre über die 
Erfahrung mit diesem Gesetz.

(3) Hinterlegungssachen, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach Maßgabe der Hinterlegungsordnung 
anhängig sind, werden nach Maßgabe des Hinterlegungs-
gesetzes weitergeführt. Gleiches gilt für anhängige 
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel.

34

Artikel 2
Änderung des Gesetzes über Kosten 

im Bereich der Justizverwaltung (Justizverwaltungs-
kostengesetz – JVKostG)

Das Justizverwaltungskostengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20. Juni 1995 (GV. NRW. S. 612), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes über Dol-
metscher und Übersetzer sowie zur Aufbewahrung von 
Schriftgut in der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 29. Januar 2008 (GV. NRW. S. 128), wird wie folgt 
geändert:

1.  Die §§ 3 bis 5 werden aufgehoben.

2.   In der Anlage zu § 1 Absatz 2 wird die Nummer 3 bis 
einschließlich 3.4 gestrichen.

Artikel 3
Schlussbestimmungen

Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 2010 in Kraft.
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Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister
für Bauen und Verkehr

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Anlage zu Artikel 1, § 33 Absatz 2

Anlage

Gebührenverzeichnis

Num-
mer

Gegenstand Gebühren

1 Hinterlegung von Wertpapieren, 
sonstigen Urkunden, Kostbarkei-
ten und von unverändert aufzube-
wahrenden Zahlungsmitteln (§ 11 
Absatz 2 Satz 1 des Hinterle-
gungsgesetzes) in jeder Angele-
genheit, in der eine besondere 
Annahmeverfügung ergeht

8 bis 255 Euro

2 Anzeige gemäß § 15 Absatz 1 
Satz 2 des Hinterlegungsgesetzes

Anmerkung:
Neben der Gebühr für die Anzeige 
werden nur die Auslagen nach § 5 
Absatz 1 der Justizverwaltungs-
kostenordnung in Verbindung mit 
§ 137 Nummer 2 und 3 der 
Kostenordnung erhoben.

8 Euro

3 Zurückweisung der Beschwerde 8 bis 255 Euro
4 Zurücknahme der Beschwerde 8 bis 65 Euro

– GV. NRW. 2010 S. 192

45
7815

Gesetz
zur Änderung gesetzlicher Befristungen 
im Zusammenhang mit der ländlichen

Bodenordnung
Vom 16. März 2010

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung gesetzlicher Befristungen 
im Zusammenhang mit der ländlichen 

Bodenordnung

7815
Artikel 1

Das Gesetz zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes 
des Bundes in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. l 
S. 546) und zur Anpassung von Vorschriften des Landes-
kulturrechts und des Rechts der Wasser- und Bodenver-
bände an die Vorschriften des Flurbereinigungsrechts 
(Ausführungsgesetz zum Flurbereinigungsgesetz) vom 8. 
Dezember 1953 (GV. NRW. S. 411), zuletzt geändert durch 
Artikel 40 des Gesetzes vom 11. Dezember 2007 (GV. 
NRW. S. 662), wird wie folgt geändert:

1.   Die Bezeichnung des Gesetzes wird durch folgende 
Bezeichnung ersetzt: „Ausführungsgesetz zum Flur-
bereinigungsgesetz (AusfGFlurbG)“.

2.   In § 3 wird das Wort „Schätzung“ durch das Wort 
„Wertermittlung“ ersetzt.

3.   § 6 Absatz 1 wird der Satzteil „; sie müssen Deutsche 
sein“ gestrichen.

4.  In § 9 Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

5.   Die Überschrift für den „IV. Abschnitt“ erhält fol-
gende neue Fassung:

 „Schlussvorschriften“.

6.  § 15 erhält folgende Fassung:

  „Zuständige Verwaltungsbehörde für die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach dem Flurbereini-
gungsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. l S. 546) sind 
die Flurbereinigungsbehörden.“

7.   Der § 16 wird aufgehoben und der bisherige § 17 wird 
zu § 16.

8.   In § 16 (neu) Satz 2 wird die Angabe „zum 1. Oktober 
2010“ durch die Angabe „mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2015“ ersetzt.

7815
Artikel 2

Das Gesetz über Kosten- und Abgabenfreiheit in Flurbe-
reinigungs- und Siedlungsverfahren sowie im Kleingar-
tenwesen vom 15. März 1955 (GV. NRW. S. 49), geändert 
durch Artikel 97 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. 
NRW. S. 248), wird wie folgt geändert:

1.   Die Bezeichnung des Gesetzes wird durch folgende 
Bezeichnung ersetzt: „Gesetz über Kosten- und Abga-
benfreiheit in Verfahren nach dem Flurbereinigungs-
gesetz, in Siedlungsverfahren sowie im Kleingarten-
wesen“.

2.  § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „Geschäfte und Verhandlungen, die der Durchführung 
der Flurbereinigung, der beschleunigten Zusammen-
legung sowie dem Freiwilligen Landtausch nach den 
Vorschriften des Flurbereinigungsgesetzes, der 
Zusammenlegung nach den Vorschriften des Gemein-
schaftswaldgesetzes oder der Gemeinheitsteilung 
nach den Vorschriften des Gemeinheitsteilungsgeset-
zes dienen, sind frei von Gebühren, Steuern, Abgaben 
und Kosten, einschließlich barer Auslagen, die auf 
landesrechtlichen Vorschriften beruhen. Dies gilt auch 
für die Berichtigung der öffentlichen Bücher.“



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 30. März 2010 199

3.   In § 4 wird die Angabe „zum 1. Oktober 2010“ durch 
die Angabe „mit Ablauf des 31. Dezember 2015“ 
ersetzt.

7815
Artikel 3

Das Gesetz über die durch ein Auseinandersetzungsver-
fahren begründeten gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
vom 9. April 1956 (GV. NRW. S. 134), geändert durch 
Artikel 98 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. 
S. 248), wird wie folgt geändert:

In § 9 Absatz 1 Satz 2 wird das Datum „30. September 
2010“ durch das Datum „31. Dezember 2015“ ersetzt.

45
Artikel 4

Die Verordnung zur Bestimmung der für die Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach dem Flurbereinigungs-
gesetz zuständigen Verwaltungsbehörden vom 9. August 
1966 (GV. NRW. S. 424) wird aufgehoben.

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 16. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Minister
für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2010 S. 198

2125

Verordnung zur Änderung der Verordnung
zur Errichtung integrierter Untersuchungs-

anstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes
Vom 23. März 2010

Auf Grund des § 3 Absatz 1 sowie des § 5 Satz 1 des 
Gesetzes zur Bildung integrierter Untersuchungsanstal-
ten für Bereiche des Verbraucherschutzes vom 11. Dezem-
ber 2007 (GV. NRW. S. 662) wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Errichtung integrierter Untersu-
chungsanstalten für Bereiche des Verbraucherschutzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 740), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 25. Mai 2009 (GV. NRW. 
S. 334), wird wie folgt geändert:

1.   In § 8 Absatz 3 und in § 9 wird nach dem Wort 
„Städte“ das Wort „Duisburg“ eingefügt und ein 
Komma nachgesetzt.

2.   In § 10 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „acht“ durch 
das Wort „neun“ ersetzt.

3.   In § 12 wird die Zahl „240.000“ durch die Zahl 
„270 000“ ersetzt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft.

Düsseldorf, den 23. März 2010

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g

– GV. NRW. 2010 S. 199

203015

Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des gehobenen 

vermessungstechnischen Dienstes
im Lande Nordrhein-Westfalen

(Ausbildungsverordnung gehobener 
vermessungstechnischer Dienst – VAPgvD)

Vom 19. März 2010

Auf Grund des § 6 des Landesbeamtengesetzes vom 21. 
April 2009 (GV. NRW. S. 224), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 10. November 2009 (GV. NRW. S. 570), 
wird verordnet:

Teil 1
Einstellung

§ 1
Geltungsbereich und Einstellungsvoraussetzungen

(1) Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des gehobe-
nen vermessungstechnischen Dienstes im Lande Nord-
rhein-Westfalen mit den Fachrichtungen „Liegenschafts-
kataster“ und „Flurbereinigung“.

(2) Soweit personenbezogene Bezeichnungen im Masku-
linum stehen, wird diese Form verallgemeinernd verwen-
det und bezieht sich auf beide Geschlechter.

(3) Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst setzt vor-
aus, dass der Bewerber

1.   nach den charakterlichen, geistigen und körperlichen 
Anlagen für die Laufbahn geeignet ist; dabei darf von 
Schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten Behin-
derten im Sinne des Sozialgesetzbuches IX nur das 
für die Laufbahn erforderliche Mindestmaß körperli-
cher Eignung verlangt werden und

2.   mindestens ein mit einem Diplomgrad abgeschlosse-
nes Studium in den Fachrichtungen Vermessungswe-
sen oder Geoinformatik an einer Hochschule oder ein 
mit einem Bachelorgrad abgeschlossenes Studium in 
den Studiengängen „Vermessung“ oder „Geoinforma-
tik“ (Anlage 7*) nachweist. Die Vermittlung von Fach-
wissen in hinreichendem Umfang ist anzunehmen, 
wenn die Regelstudienzeit für das Studium mindes-
tens sieben Semester beträgt.

§ 2
Ausbildungsbehörden

(1) Ausbildungsbehörden für die Fachrichtung „Liegen-
schaftskataster“ sind

die Bezirksregierungen,
die Kreise und die kreisfreien Städte,



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 30. März 2010200

sonstige behördliche Vermessungsstellen, die von einem 
Beamten des höheren Dienstes geleitet werden und bei 
denen mindestens ein Beamter des gehobenen vermes-
sungstechnischen Dienstes beschäftigt ist.

(2) Ausbildungsbehörden für die Fachrichtung „Flurbe-
reinigung“ sind die Bezirksregierungen.

§ 3
Bewerbungen

(1) Bewerbungen um Einstellung in den Vorbereitungs-
dienst sind an die Ausbildungsbehörden zu richten.

(2) Der Bewerbung sind beizufügen

1.  ein Lebenslauf,

2.   eine beglaubigte Abschrift des letzten Schulzeugnis-
ses und von Zeugnissen über die Tätigkeiten seit der 
Schulentlassung und

3.   eine beglaubigte Abschrift des in § 1 Absatz 3 Num-
mer 2 genannten Abschlusszeugnisses.

§ 4
Einstellung

(1) Über die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent-
scheidet die Ausbildungsbehörde.

(2) Die Einstellung erfolgt am ersten Arbeitstag im 
August eines jeden Jahres.

(3) Vor der Einstellung sind von dem Bewerber als wei-
tere Unterlagen

1.  eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein,

2.   ein amtliches Zeugnis der unteren Gesundheitsbe-
hörde,

3.   eine Erklärung des Bewerbers, ob er gerichtlich vor-
bestraft ist und ob gegen ihn ein gerichtliches Straf-
verfahren oder ein Ermittlungsverfahren der Staats-
anwaltschaft anhängig ist oder innerhalb der letzten 
drei Jahre anhängig gewesen ist und

4.   eine Erklärung des Bewerbers, dass er in geordneten 
wirtschaftlichen Verhältnissen lebt,

beizubringen.

Der Bewerber hat außerdem bei der zuständigen Meld-
ebehörde ein Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden 
so rechtzeitig zu beantragen, dass es der Ausbildungsbe-
hörde vor der Einstellung vorliegt.

§ 5
Rechtsstellung des Beamten

(1) Der Bewerber wird in das Beamtenverhältnis auf 
Widerruf berufen.

(2) Er führt während des Vorbereitungsdienstes die 
Dienstbezeichnung „Vermessungsoberinspektoranwärte-
rin/Vermessungsoberinspektoranwärter“ mit einem auf 
den Dienstherrn hinweisenden Zusatz.

Teil 2
Ausbildung

§ 6
Ausbildungsdauer

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert mindestens drei Jahre 
und endet mit der bestandenen Laufbahnprüfung.

(2) Auf den Vorbereitungsdienst werden achtzehn Monate 
der Studienzeiten angerechnet, die zum Erwerb der für 
die Laufbahn geforderten Vorbildungsvoraussetzungen 
(§ 1 Absatz 3 Nummer 2) geführt haben.

§ 7
Verlängerung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung in einem Ausbildungsabschnitt ist 
von der Ausbildungsbehörde zu verlängern, wenn der 
Anwärter das Ausbildungsziel dieses Abschnittes nicht 
erreicht hat.

(2) Der Vorbereitungsdienst soll von der Ausbildungsbe-
hörde ferner verlängert werden, wenn der Anwärter die 
Laufbahnprüfung erstmalig nicht besteht.

(3) Die Verlängerung des Vorbereitungsdienstes soll in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 jeweils ein halbes Jahr 
nicht überschreiten.

(4) Der Vorbereitungsdienst kann ebenfalls wegen länge-
rer Krankheit oder aus Anlass eines Sonderurlaubs ver-
längert werden.

(5) Im Falle der Verlängerung können Ausbildungsab-
schnitte oder Teile von Ausbildungsabschnitten dem 
Abschlusslehrgang folgen.

§ 8
Vorzeitige Entlassung

Der Anwärter ist zu entlassen,

1.   wenn er die für den Vorbereitungsdienst erforder-
lichen persönlichen und fachlichen Anforderungen 
nicht mehr erfüllt

2.   wenn das Ausbildungsziel eines Ausbildungsab-
schnitts nicht erreicht und der Vorbereitungsdienst 
aus solchem Anlass bereits einmal verlängert worden 
ist oder

3.  sonst ein wichtiger Grund vorliegt.

§ 9
Ausbildungsleiter und Ausbilder

(1) Der Leiter der Ausbildungsbehörde bestimmt einen 
Beamten zum Ausbildungsleiter.

(2) Der Ausbildungsleiter hat den Gang der Ausbildung 
zu bestimmen und die Ausbildung zu überwachen. Er hat 
für jeden Anwärter vor Beginn der Ausbildung einen 
konkreten Ausbildungsplan nach dem Musterausbil-
dungsplan (§ 10) aufzustellen und ihm auszuhändigen. 
Der Ausbildungsleiter soll die Ausbilder und Anwärter 
über aktuelle Probleme der Ausbildung unterrichten und 
auf die Beseitigung etwa auftretender Mängel der Aus-
bildung hinwirken.

(3) Die Ausbilder unterweisen die Anwärter und leiten 
sie an. Sie haben sich an Hand kleinerer von den 
An wärtern selbständig auszuführenden Arbeiten (z. B. 
Übungsarbeiten, Lösung praktischer Fälle im Innen- 
und Außendienst, Bearbeitung ausgewählter Vorgänge, 
Kurzvorträge) über den Lernfortschritt zu vergewissern.

§ 10
Musterausbildungsplan

Die Ausbildung erfolgt nach dem dieser Verordnung bei-
gefügten Musterausbildungsplan (Anlage 1). Die Reihen-
folge der Ausbildungsabschnitte kann im Einzelfall 
geändert werden, wenn besondere Gründe dies angezeigt 
erscheinen lassen. Der Einführungs- und der Abschluss-
lehrgang werden an einem vom Innenministerium im 
Benehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden zu 
bestimmenden Studieninstitut für kommunale Verwal-
tung durchgeführt. Der Einführungslehrgang soll am 
Anfang und der Abschlusslehrgang am Ende des Vorbe-
reitungsdienstes liegen.

§ 11
Ausbildungsstellen

(1) Die Ausbildungsbehörde weist den Anwärter den im 
Ausbildungsplan bestimmten  Behörden (Ausbildungs-
stellen) im Einvernehmen mit diesen zu.

(2) Vorgesetzter des Anwärters ist der Leiter der jeweili-
gen Ausbildungsstelle. Die Befugnis der Ausbildungsbe-
hörde, dienstrechtliche Entscheidungen zu treffen, bleibt 
unberührt.

§ 12
Gestaltung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung ist so zu gestalten, dass die durch die 
Vorbildungsvoraussetzungen (§ 1 Absatz 3 Nummer 2) 

Anlage 1
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erworbenen fachwissenschaftlichen Kenntnisse des An-
wärters in fachbezogenen Schwerpunktbereichen der 
Laufbahnaufgaben fachpraktisch ergänzt werden.

(2) Durch die Ausbildung soll der Anwärter in die 
Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung eingeführt wer-
den und unter den Anforderungen der Praxis den Vollzug 
technischer Aufgaben seiner Laufbahn kennenlernen. 
Dazu ist er über die allgemeinen und fachbezogenen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu unterweisen und 
in ihrer Anwendung zu schulen.

(3) Der Unterricht im Einführungs- und Abschlusslehr-
gang wird im Einzelnen nach den in  Anlage 2 aufgestell-
ten Lehrplänen durchgeführt. Im Abschlusslehrgang sol-
len die während der übrigen Ausbildungsabschnitte 
erworbenen Rechts- und Verwaltungskenntnisse vertieft 
und planmäßig ergänzt werden.

§ 13

Beschäftigungsnachweis, Beurteilung

(1) Der Anwärter hat einen Beschäftigungsnachweis 
(Anlage 3*) zu führen. Er hat darin eine Übersicht über 
seine wesentlichen Tätigkeiten zu geben. Der Beschäfti-
gungsnachweis ist monatlich dem Ausbilder, nach Been-
digung eines jeden Ausbildungsabschnittes dem Ausbil-
dungsleiter vorzulegen und zu den Ausbildungsakten zu 
nehmen.

(2) Bei Ausbildungsabschnitten, die als Lehrgang gestal-
tet werden, ist die Teilnahme zu bescheinigen. Über alle 
anderen Ausbildungsabschnitte ist eine Beurteilung 
(Anlage 4*) abzugeben. Die Gesamtleistung ist mit einer 
der in § 24 festgesetzten Noten zu bewerten. Das Ausbil-
dungsziel in einem Ausbildungsabschnitt ist erreicht, 
wenn die Beurteilung mindestens mit der Note „ausrei-
chend“ abschließt.

(3) Die Beurteilungen sind dem Anwärter in einem Beur-
teilungsgespräch bekanntzugeben und zu den Ausbil-
dungsakten zu nehmen.

Teil 3

Laufbahnprüfung

§ 14

Allgemeines

(1) Die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob der 
Anwärter für seine Laufbahn befähigt ist. Gegenstand 
der Laufbahnprüfung sind die Ausbildungsinhalte des 
fachpraktischen Vorbereitungsdienstes.

(2) Die Prüfung wird von einem Prüfungsausschuss 
abgenommen.

(3) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung wird in 
der Regel am Ende des Abschlusslehrgangs abgelegt. Die 
mündliche Prüfung folgt der schriftlichen möglichst zeit-
nah.

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Beauftragte der Aus-
bildungs- und Aufsichtsbehörden sind berechtigt, bei der 
mündlichen Prüfung als Zuhörer zugegen zu sein. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll auf eine zah-
lenmäßige Beschränkung hinwirken. § 76 Landesperso-
nalvertretungsgesetz bleibt unberührt. Bei Beratungen 
des Prüfungsausschusses dürfen nur dessen Mitglieder 
anwesend sein.

§ 15

Erleichterungen für Menschen mit Behinderungen

Erleichterungen nach § 13 Absatz 2 und 3 Laufbahnver-
ordnung dürfen nicht zu einer qualitativen Herabsetzung 
der Prüfungsanforderungen insgesamt führen. Bei 
schwerbehinderten und ihnen gleichgestellten behinder-
ten Menschen im Sinne des SGB IX ist die zuständige 
Schwerbehindertenvertretung rechtzeitig zu informieren 
und anzuhören. Diese kann an mündlichen Prüfungen 
der betroffenen Personen beobachtend teilnehmen.

Anlage 2

§ 16
Meldung zur Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt, 
wann die Ausbildungsbehörde den Anwärter zur Prüfung 
zu melden und die Ausbildungsakte vorzulegen hat.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) Das Innenministerium beruft im Benehmen mit den 
Fachministerien und den kommunalen Spitzenverbänden 
einen gemeinsamen Prüfungsausschuss.

(2) Der Prüfungsausschuss führt folgende Bezeichnung:

„Prüfungsausschuss für die Laufbahn des gehobenen 
vermessungstechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-
Westfalen“.

(3) Der Prüfungsausschuss besteht aus

1.   einem Beamten des höheren vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes einer Bezirksregierung (Katas-
terwesen) als Vorsitzendem,

2.   zwei weiteren Beamten des höheren vermessungstech-
nischen Verwaltungsdienstes, davon jeweils ein Be-
diensteter einer Bezirksregierung (Ländliche Ent-
wicklung, Bodenordnung) und einer Gemeinde oder 
eines Gemeindeverbandes

3.   drei Beamten des gehobenen vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes, davon jeweils ein Bediensteter 
einer Bezirksregierung (Katasterwesen), einer Be-
zirksregierung (Ländliche Entwicklung, Bodenord-
nung) und einer Gemeinde oder eines Gemeindever-
bandes sowie

4.   einer am Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
im Abschlusslehrgang (Ausbildungsabschnitt VI) täti-
gen Lehrkraft.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden auf 
die Dauer von vier Jahren bestellt. Jedes Mitglied hat 
einen oder mehrere Stellvertreter.

(5) Der Prüfungsausschuss trifft seine Entscheidungen 
bei Anwesenheit des Vorsitzenden und mindestens drei 
weiteren Mitgliedern mit Stimmenmehrheit. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

(6) Der Prüfungsausschuss führt das kleine Landessiegel 
mit der in Absatz 2 genannten Bezeichnung.

(7) Der Prüfungsausschuss und seine Geschäftsstelle 
haben ihren Sitz bei der Bezirksregierung Münster.

§ 18
Zuständigkeit

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist für die ord-
nungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Prü-
fung verantwortlich. Er veranlasst die Ladung der 
Anwärter und benachrichtigt die Ausbildungsbehörden. 
Das nach § 10 Satz 3 bestimmte Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung setzt im Einvernehmen mit dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses die Tage fest, an 
denen die schriftliche Prüfung abgelegt wird (vgl. § 14 
Absatz 3).

§ 19
Schriftlicher Prüfungsteil

(1) Der Anwärter soll durch die schriftliche Prüfung zei-
gen, dass er verwaltungs- und rechtsbezogene Aufgaben 
seiner Laufbahn sicher erfassen und das Ergebnis über-
sichtlich darstellen kann.

(2) In der Prüfung ist je eine schriftliche Arbeit aus den 
Prüfungsfächern  (Anlage 5) zu bearbeiten. Die Aufgabe 
für die schriftliche Arbeit im Prüfungsfach 4 wird der 
Fachrichtung entnommen, in der der Anwärter ausgebil-
det wurde.

(3) Die Aufgaben im Prüfungsfach 2 werden vom Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses im Benehmen mit dem 
Mitglied nach § 17 Absatz 3 Nummer 4, die übrigen Auf-
gaben im Benehmen mit einem vermessungstechnischen 

Anlage 5
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Mitglied ausgewählt. Bei jeder Prüfungsaufgabe sind die 
Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, anzugeben.

§ 20
Durchführung des schriftlichen Prüfungsteils

(1) Die schriftlichen Arbeiten sind unter Aufsicht anzu-
fertigen. Die Anwärter sind auf die Folgen eines Täu-
schungsversuchs oder eines erheblichen Verstoßes gegen 
die Ordnung hinzuweisen. Die Umschläge mit den Prü-
fungsaufgaben werden erst in Gegenwart der Anwärter 
geöffnet.

(2) Spätestens mit Ablauf der Bearbeitungsfrist hat der 
Anwärter seine Arbeit unterschrieben dem Aufsichtsfüh-
renden abzugeben.

(3) Über den Verlauf der Prüfung fertigt der Aufsichts-
führende eine Niederschrift (Anlage 6*) an. Er trägt auf 
jeder Arbeit den Zeitpunkt der Aushändigung und der 
Abgabe ein. Die abgegebenen Arbeiten und die Nieder-
schrift hat er in einem Umschlag zu verschließen und 
diesen umgehend dem Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses oder einem von diesem benannten Mitglied 
zuzuleiten.

§ 21
Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten

(1) Jede Prüfungsarbeit ist von zwei Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses nacheinander in der von dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses bestimmten Reihen-
folge zu bewerten. Bei abweichender Bewertung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Ist ein Anwärter zu einer schriftlichen Prüfungsar-
beit ohne ausreichende Entschuldigung nicht erschienen 
oder hat er seine Arbeit ohne ausreichende Entschuldi-
gung nicht abgegeben, so wird sie mit „ungenügend“ 
bewertet.

(3) Wer in zwei oder mehr Prüfungsarbeiten die Note 
„mangelhaft“ oder „ungenügend“ erhält, ist zur mündli-
chen Prüfung nicht zugelassen. In diesem Falle teilt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Anwärter mit, 
dass die Prüfung nicht bestanden ist.

§ 22
Mündlicher Prüfungsteil

(1) Der Vorsitzende setzt Ort und Zeitpunkt der Prüfung 
fest und teilt dies mindestens eine Woche vorher dem 
Anwärter mit. Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten sind dem Anwärter auf Antrag bekanntzugeben.

(2) Der Vorsitzende leitet die mündliche Prüfung in den 
in der Anlage 5 aufgeführten Prüfungsfächern. Im Prü-
fungsfach 4 wird der Anwärter in der Fachrichtung 
geprüft, in der er ausgebildet wurde. Der Vorsitzende hat 
darauf hinzuwirken, dass der Anwärter in geeigneter 
Weise befragt wird und ist berechtigt, jederzeit in die 
Prüfung einzugreifen.

(3) In der mündlichen Prüfung sollen in der Regel nicht 
mehr als vier Anwärter gleichzeitig geprüft werden; über 
Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss. Für 
jeden Anwärter soll die Prüfungsdauer insgesamt etwa 
eine Stunde betragen.

(4) Die Leistungen in den einzelnen Prüfungsfächern 
sind vom Prüfungsausschuss mit einer der in § 23 festge-
legten Noten und Punktzahlen zu bewerten.

(5) Erscheint ein Anwärter ohne ausreichende Entschul-
digung nicht zur mündlichen Prüfung oder tritt er ohne 
Genehmigung zurück, so gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

§ 23
Bewertung

Die Bewertung ist nach den folgenden Noten und Punkt-
zahlen vorzunehmen:

sehr gut
eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung
= 1 Punkt;

gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= 2 Punkte;

befriedigend
eine im allgemeinen den Anforderungen entsprechende 
Leistung
= 3 Punkte;

ausreichend
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen 
den Anforderungen noch entspricht
= 4 Punkte;

mangelhaft
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, 
die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden könnten
= 5 Punkte;

ungenügend
eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, 
bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, 
dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben wer-
den könnten
= 6 Punkte.

§ 24
Gesamtergebnis

(1) Nach der mündlichen Prüfung stellt der Prüfungs-
ausschuss das Gesamtergebnis (Abschlussnote) fest und 
gibt es dem Anwärter bekannt.

(2) Für die Bildung des Gesamtergebnisses werden die 
für die einzelnen Prüfungsleistungen festgesetzten 
Punktzahlen in einem gewichteten Mittelwert zusam-
mengefasst. Dabei werden die Punktzahlen der schriftli-
chen Prüfungen mit doppeltem Gewicht, die der mündli-
chen Prüfungen mit einfachem Gewicht berücksichtigt. 
Die Summe der nach Satz 2 errechneten Punktzahlen 
wird durch 12 geteilt und ergibt die Gesamtpunktzahl. 
Diese wird auf 2 Dezimalstellen berechnet. Die dritte 
Dezimalstelle bleibt unberücksichtigt. Dem so errechne-
ten Punktwert entspricht eine der folgenden Noten:

1,00 bis 1,49 Punkte
= sehr gut

1,50 bis 2,49 Punkte
= gut

2,50 bis 3,49 Punkte
= befriedigend

3,50 bis 4,00 Punkte
= ausreichend

4,01 bis 5,00 Punkte
= mangelhaft

5,01 bis 6,00 Punkte
= ungenügend.

(3) Der Prüfungsausschuss kann diesen Punktwert nach 
dem Gesamteindruck, den er von der Persönlichkeit des 
Anwärters, insbesondere von seiner Leistungsbereit-
schaft, gewonnen hat, bei Punktwerten von 4,01 bis 4,20 
auf 4,00 heben.

(4) Wird das Gesamtergebnis mit „mangelhaft“ oder 
„ungenügend“ bewertet, so ist die Prüfung nicht bestan-
den.

§ 25
Beurkundung des Prüfungshergangs

(1) Über die Prüfung ist für jeden Anwärter eine Nieder-
schrift zu fertigen, in der die Einzelnoten der schriftli-
chen und der mündlichen Prüfung und das Gesamter-
gebnis festgehalten werden. Die Niederschrift ist vom 
Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses zu unterschreiben und bei der Geschäfts-
stelle des Prüfungsausschusses zusammen mit den Prü-
fungsarbeiten zehn Jahre aufzubewahren.

(2) Eine Abschrift der Prüfungsniederschrift ist der Aus-
bildungsbehörde des Anwärters zu übersenden.
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(3) Der Anwärter hat das Recht, innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfung seine 
Prüfungsarbeiten und die über die Bewertung der Prü-
fungsleistungen gefertigte Niederschrift einzusehen.

§ 26
Prüfungszeugnis

(1) Nach bestandener Prüfung ist ein Prüfungszeugnis 
auszustellen. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu unterschreiben und mit dem Siegel 
nach § 17 Absatz 6 zu versehen.

(2) Eine Ausfertigung des Zeugnisses ist der Ausbil-
dungsbehörde des Anwärters zu übersenden.

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält darüber 
einen schriftlichen Bescheid durch den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses.

§ 27
Unterbrechung der Prüfung
Rücktritt von der Prüfung

(1) Ist der Anwärter durch Krankheit oder andere 
Umstände, die er nicht zu vertreten hat, gehindert, die 
Prüfung oder einzelne Prüfungsabschnitte abzulegen, so 
hat er dies in geeigneter Form nachzuweisen. Bei Erkran-
kungen kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses 
verlangt werden.

(2) Der Anwärter kann in besonderen Fällen mit Geneh-
migung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von 
der Prüfung zurücktreten.

(3) Legt ein Anwärter aus den in Absätzen 1 und 2 
genannten Gründen Teile der Prüfung nicht ab, so ent-
scheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, wann 
und in welchem Umfange die Prüfung fortzusetzen ist.

§ 28
Täuschungsversuch und ordnungswidriges Verhalten

(1) Wer das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung zu 
beeinfl ussen versucht, oder erheblich gegen die Ordnung 
verstößt, oder sich bei den schriftlichen Arbeiten anderer 
als der zugelassenen Hilfsmittel bedient hat, kann von 
dem Aufsichtsführenden und/oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses von der weiteren Prüfung vorläufi g 
ausgeschlossen werden.

(2) Über weitere Folgen eines Täuschungsversuchs oder 
eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entschei-
det der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Anwär-
ters. Er kann je nach Schwere der Verfehlung

1.   Prüfungsleistungen, auf die sich die Täuschung oder 
der Verstoß gegen die Ordnung bezieht, für „ungenü-
gend“ erklären,

2.   dem Anwärter die Wiederholung einzelner oder meh-
rerer Prüfungsleistungen auferlegen oder

3.   den Anwärter von der weiteren Teilnahme an der Prü-
fung ausschließen und die Prüfung für nicht bestan-
den erklären.

Kann eine Entscheidung des Prüfungsausschusses nicht 
rechtzeitig herbeigeführt werden, entscheidet der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses.

(3) Hat der Anwärter bei der Prüfung getäuscht und 
wird dies erst nach Aushändigung des Prüfungszeugnis-
ses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
innerhalb einer Frist von drei Jahren nach dem Tage der 
mündlichen Prüfung die Prüfung für nicht bestanden 
erklären.

§ 29
Wiederholung der Prüfung

(1) Hat der Anwärter die Prüfung nicht bestanden, so 
darf er sie einmal wiederholen.

(2) Über die Dauer der weiteren Ausbildung entscheidet 
auf Vorschlag des Prüfungsausschusses die Ausbildungs-
behörde (§ 7 Absatz 2 und 3).

(3) Die Prüfung ist vollständig zu wiederholen.

§ 30 
Beendigung des Beamtenverhältnisses

Das Beamtenverhältnis auf Widerruf endet mit dem Tag, 
an dem dem Prüfl ing das Bestehen der Laufbahnprüfung 
bekanntgegeben oder das Nichtbestehen der Wiederho-
lungsprüfung schriftlich bekanntgegeben wurde.

§ 31
Berichte über Prüfungsergebnisse

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses (§ 17 Absatz 2) 
berichtet den Fachministern zum 1. Mai eines jeden Jah-
res über die Ergebnisse der Prüfungen.

Teil 4
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 32
Fortgeltung bisheriger Vorschriften

Anwärter, die den Vorbereitungsdienst am 1. August 2008 
und 1. August 2009 begonnen haben, setzen ihre Ausbil-
dung nach der bisher geltenden Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung fort.

§ 33
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2010 in Kraft. Sie tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

Düsseldorf, den 19. März 2010

*) Von einem Abdruck der Anlagen 3, 4, 6 und 7 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt wurde abgesehen; die ver-
bindlichen Anlagen sind nur in der elektronischen Ver-
sion des entsprechenden Gesetz- und Verordnungsblattes 
des Landes Nordhrein-Westfalen (GV. NRW.) und in der 
Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (SGV. NRW.) veröffent-
licht (https://recht.nrw.de).

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f  MdL

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
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Anlage 1 zu § 10 

Musterausbildungsplan  
für die Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen Dienstes  

in Nordrhein-Westfalen 
 

Ausbil-
dungsab-

schnitt 

Ausbil-
dungsdauer

(Monate) 
Ausbildungsstellen Ausbildungsinhalt 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

davon 

5

1

Katasteramt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einführungslehrgang beim 
Studieninstitut für kommu-
nale Verwaltung 

- Entstehung, Einrichtung, Fortführung und Verwendung des 
Liegenschaftskatasters 
- Vorbereitung, Ausführung und Auswertung von Vermes-
sungen zur Einrichtung und Fortführung des Liegenschafts-
katasters 
- Prüfung und Übernahme der von anderen Vermessungs-
stellen eingereichten Vermessungsschriften 
- Benutzung des Liegenschaftskatasters (Einsicht, Auskunft, 
Auszüge) 
- Grundzüge der Bodenschätzung 
- Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte 
- Grundbuchamt (2 Wochen) 

II 4 Kommunales Vermes-
sungs-, Liegenschafts- 
oder Planungsamt, das 
von einem Beamten des 
höheren vermessungs-
technischen Dienstes ge-
leitet wird 

- Grundzüge der Raumordnung und Landesplanung, der 
Bauleitplanung, der Bodenordnung, der städtebaulichen  
Sanierung 
- Grundstückswertermittlung, Gutachterausschuss 

III 0,5 Bezirksregierung Köln, 
Abt. 7 

Raumbezugspunktfeld, SAPOS, Topographische Informati-
onserhebung, Geoinformationssysteme, ATKIS, Geodaten-
bereitstellung, Geodatenzentrum  

IV 1 Bezirksregierung, Dez. 31 - Aufbau und Aufgaben der Vermessungsverwaltung 
- Aufgaben der Sonderaufsicht und der Aufsicht über die 
ÖbVermIng 
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben 

V a 4,5 Ausbildungsbehörde (für 
Fachrichtung "Liegen-
schaftskataster") 

Vertiefte fachpraktische Ausbildung in den Arbeitsgebieten 
der Ausbildungsbehörde des Anwärters 

V b 4,5 Ausbildungsbehörde (für 
Fachrichtung "Flurbereini-
gung") 

- Grundlagen und Instrumente der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung 
- Rechtliche, wirtschaftliche, ökologische und technische 
Grundlagen der  Flurbereinigung und der Dorfentwicklung 
- Vorbereitung und Aufstellung von Beschlüssen, Anordnun-
gen, Feststellungen, Entwürfen und Plänen im Verfahren 
nach dem Flurbereinigungsgesetz 
- Wertermittlungsverfahren 
- Aufstellung und Feststellung / Genehmigung des Planes 
über gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen 
- Aufstellung und Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 
- Absteckung und Aufmessung des Planes über gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen und des Flurbereini-
gungsplanes 
- Rechtsbehelfsverfahren 
- Berichtigung der öffentlichen Bücher 
- Finanzierung der Flurbereinigung 
- Einsatz und Anwendung aktueller Technologien in der 
Flurbereinigung 

VI 3 Studieninstitut für kommu-
nale  Verwaltung 

Allgemeine und fachbezogene Rechtsgrundlagen 
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Anlage 2 zu § 12 
 
 

Lehrplan 
für den Einführungslehrgang der Laufbahn des  
gehobenen vermessungstechnischen Dienstes  

im Lande Nordrhein-Westfalen 
 
 
Nr.  Thema Stunden 
 
1 Verwaltungsorganisation 12 
2 Einführung in das Recht 12 
3 Methodik der Rechtsanwendung 8 
4 Staats- und Verfassungsrecht,  
 Kommunales Verfassungsrecht 20 
5 BGB 8 
6 Allgemeines Verwaltungsrecht 16 
7 Öffentliches Dienstrecht 16 
8 Rechtsgrundlagen des Vermessungswesens 16 
9 Umgang mit dem Bürger 12 
 
  insgesamt:   120 
 
 

Lehrplan 
für den Abschlusslehrgang der Laufbahn des  

gehobenen vermessungstechnischen Dienstes  
im Lande Nordrhein-Westfalen 

 
 

A 
Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 
Nr.  Thema Stunden 
 
1 Staats- und Verfassungsrecht 16 
2 Allgemeines Verwaltungsrecht 16 
3 Kommunales Verfassungsrecht 16 
4 Bürgerliches Recht 40 
5 Öffentliches Dienstrecht 16 
6 Haushalts- und Kassenrecht 20 
 
  insgesamt:   124 
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B 
Fachbezogene Rechtsgrundlagen 
 
 
Nr.  Thema Stunden 
 
1 Vermessungs- und Katasterrecht,  
 Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure  38 
2 Gebühren, Entgelte 12 
3 Flurbereinigungsrecht 24 
4 Grundbuchrecht, Nachbarrecht, Unschädlichkeitszeugnisse 14 
5 Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 46 
6 Umweltrecht 12 
7 Straßen- und Wasserrecht 10 
 
  insgesamt:   156 

 
 
 
 

 
  A und B insgesamt    280 
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Anlage 5 zu § 19 
 
 

Prüfungsfächer und Prüfstoffverzeichnis der Laufbahnprüfung 
für die Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen Dienstes  

im Lande Nordrhein-Westfalen 
 

Prüfungsfach 1 – Landesvermessung und Liegenschaftskataster 
 
Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Festpunktfeldes des 
geodätischen Raumbezugs und der Positionierungsdienste sowie die 
Führung der amtlichen Nachweise für diese Punktfelder 
 
Topographische Landesaufnahme 
 
Bearbeitung und Herausgabe der topographischen Landeskartenwerke 
 
Entstehung, Einrichtung und Fortführung des Liegenschaftskatasters 
 
Einrichtung und Führung des Grundbuchs 
 
Verbindung des Liegenschaftskatasters mit dem Grundbuch und anderen 
amtlichen Nachweisen 
 
Verwendung des Liegenschaftskatasters für Verwaltung und Wirtschaft 

Bodenschätzung 

 
Prüfungsfach 2 – Allgemeine Rechtsgrundlagen 
 
Staats- und Verfassungsrecht (Grundzüge auf den Gebieten: Allgemeine 
Staatslehre, Grundgesetz und Landesverfassung; insbesondere: 
Gesetzgebungsverfahren und Erlass von Rechtsverordnungen und 
Verwaltungsvorschriften, Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) 
 
Verwaltung und Verwaltungsrecht (Grundzüge auf den Gebieten: 
Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrens- und 
Vollstreckungsrecht, Verwaltungsgerichtsbarkeit; Verwaltungsorganisation 
und Verwaltungshandeln) 
 
Grundzüge des Kommunalverfassungsrechts 
 
Grundzüge des Bürgerlichen Rechts (BGB: Allgemeiner Teil, Recht der 
Schuldverhältnisse, Sachenrecht) 
 
Grundzüge des Beamten-, Besoldungs- und Tarifrechts 
 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
 
Grundzüge des Rechts über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
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Prüfungsfach 3 – Fachbezogene Rechtsgrundlagen 
 
Vermessungs- und Katastergesetz 
 
Flurbereinigungsgesetz 
 
Berufsrecht der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure 
 
Gebührengesetz, Gebührenordnung für die Vermessungs- und 
Katasterbehörden, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung 
 
Liegenschaftsrecht, Grundbuchrecht, Grundzüge des Straßen-, des 
Wasser- und des Enteignungsrechts,  
 
Grundzüge der nordrhein-westfälischen Bauordnung, Nachbarrecht 
 
Urheberrecht 
 
Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse 
 
Prüfungsfach 4a – Planung, Bodenordnung, Grundstückswertermittlung  
(nur für die Fachrichtung „Liegenschaftskataster“) 
 
Grundzüge der Raumordnung und Landesplanung, der Bauleitplanung, 
der Erschließung und der Enteignung, der Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen 
 
Aufgaben des Vermessungswesens im Rahmen des Baugesetzbuches 
 
Umlegung nach dem Baugesetzbuch 
 
Ermittlung von Grundstückswerten und Bodenrichtwerten 
 
Prüfungsfach 4b – Flurbereinigung 
(nur für die Fachrichtung „Flurbereinigung“) 
 
Grundlagen, Aufgaben und Instrumente der Integrierten Ländlichen 
Entwicklung, insbesondere der ländlichen Bodenordnung und Dorfentwicklung 
 
Ablauf und technische Durchführung von Verfahren nach FlurbG 
 
Vorbereitung und Aufstellung von Beschlüssen, Anordnungen, Feststellungen, 
Entwürfen und Plänen in Verfahren nach dem FlurbG 
 
Rolle der Flurbereinigungsbehörden beim Ausbau der gemeinschaftlichen und 
öffentlichen Anlagen 
 
Aufgaben des Vermessungswesens in Verfahren nach dem FlurbG 
 
Landschaftspflege und Naturschutz (inkl. Umweltverträglichkeitsprüfung) in 
Verfahren nach dem FlurbG 

– GV. NRW. 2010 S. 199
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7134

Verordnung zur Änderung
der Verordnung

über die Prüfung für die befristete Zulassung 
von freiberufl ich tätigen Vermessungs-

ingenieuren zu Öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieuren / Öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieurinnen
Vom 15. März 2010

Auf Grund § 23 Nummer 10 und § 22 Absatz 8 der 
Berufsordnung für die Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieure / Öffentlich bestellten Vermessungsingenieu-
rinnen in Nordrhein-Westfalen vom 15. Dezember 1992 
(GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765), wird 
mit Zustimmung des Ministeriums für  Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Prüfung für die befristete Zu-
lassung von freiberuflich tätigen Vermessungsingenieu-
ren zu Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren / 
Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen vom 21. 
März 1993 (GV. NRW. S. 107), zuletzt geändert durch 
 Artikel 12 der Verordnung vom 3. November 2009 (GV. 
NRW. S. 561), wird wie folgt geändert:

1.   In § 6 Absatz 4 werden die Wörter „zum ersten Mal“ 
gestrichen.

2.   In § 6 Absatz 5 werden im Satz 1 die Wörter „zum 
ersten Mal“ gestrichen.

3.  In § 6 Absatz 5 wird folgender Satz 3 angefügt:

  „Bei nichtbestandener schriftlicher oder mündlicher 
Prüfung kann die Prüfung einmal wiederholt wer-
den.“

4.   In § 6 wird nach dem Absatz 5 als neuer Absatz 6 ein-
gefügt:

  „(6) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der 
Zulassungsbewerber aus Gründen, die er zu vertreten 
hat, den Prüfungstermin nicht wahrnimmt oder die-
sen Termin nach Beginn der Prüfung abbricht. Im 
Krankheitsfall ist unverzüglich der Nachweis über 
die Prüfungsunfähigkeit durch Vorlage eines qualifi -
zierten Attestes des behandelnden Arztes (Prüfungs-
unfähigkeitsbescheinigung) vorzulegen.“

5.   In § 6 wird der bisherige Absatz 6 zu dem neuen 
Absatz 7.

6.   In § 6 wird nach dem neuen Absatz 7 der Absatz 8 
angefügt:

  „(8) Die mündliche Prüfung oder deren Wiederho-
lungsprüfung kann letztmalig am 15. September 2010 
abgelegt werden.“

7.   In § 12 wird das Datum „31. Dezember 2010“ durch 
das Datum „30. September 2010“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 15. März 2010

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f  MdL

– GV. NRW. 2010 S. 209

7113

Dritte Verordnung
zur Änderung der LadenöffnungsVO

Vom 23. März 2010

Auf Grund der §§ 6 Absatz 3 und 9 Absatz 3 des Laden-
öffnungsgesetzes vom 16. November 2006 (GV. NRW. 
S. 516) wird verordnet:

Artikel 1

Die LadenöffnungsVO vom 21. November 2006 (GV. NRW. 
S. 527), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. April 
2009 (GV. NRW. S. 269), wird wie folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Re-
gelung der Ladenöffnungszeiten (LadenöffnungsVO)“.

2.  Die Anlage zu § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   Im Abschnitt „Regierungsbezirk Düsseldorf“ wird 
die Angabe zur Stadt Emmerich wie folgt gefasst:

   „in der Stadt Emmerich der Stadtteil Elten und 
das Gebiet innerhalb der Wälle begrenzt durch 
Kleiner Wall, Großer Wall, Ostwall, Bahnhofstraße 
bis zur Kreuzung Hafenstraße, Hafenstraße, Indus-
triestraße ab Kreuzung Hafenstraße, Parkring und 
Rheinpromenade“.

 b)  Im Abschnitt „Regierungsbezirk Münster“ wird

  aa)   nach der Angabe zur Stadt Oelde die folgende 
Angabe eingefügt:

    „in der Gemeinde Raesfeld die Ortsteile Raes-
feld und Erle“

  bb)   nach der Angabe zur Gemeinde Schöppingen 
die folgende Angabe eingefügt:

    „in der Stadt Steinfurt der Altstadtbereich des 
Stadtteils Burgsteinfurt und der Bereich 
Bagno/Buchenberg“.

 c)   Im Abschnitt „Regierungsbezirk Köln“ entfällt 
nach der Angabe zur Gemeinde Odenthal die fol-
gende Angabe:

   „in der Gemeinde Odenthal der Ortsteil Alten-
berg“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. März 2010

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

– GV. NRW. 2010 S. 209
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